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Realisierungskonzept „Hamburg Service“

1. Anlass und Ziel

Die mit dieser Drucksache bezweckte Überfüh-
rung der Hamburger Kundenzentren aus den Be-
zirksämtern in eine neu zu schaffende Organisa-
tionseinheit im Geschäftsbereich der Behörde für 
Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Be-
zirke (BWFGB) zum 1. April 2023 dient der struk-
turellen Effizienz- und Qualitätssteigerung der 
Verwaltungsdienstleistungen für Bürgerinnen 
und Bürger sowie Anspruchsberechtigte auf 
Grund ausländerrechtlicher Vorschriften1) insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund der digitalen 
Transformation. Im Wege eines institutionalisier-

ten Controllings der Leistungserbringung soll ins-
besondere die Zufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger gesteigert werden. Außerdem dient die 
Maßnahme der weiteren Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen der Beschäftigten. Übergeord-
netes Gesamtziel ist die Sicherung der Zukunfts-
fähigkeit der Hamburger Leistungsverwaltung. 

1)  Die Bezeichnung „Bürgerinnen und Bürger“ wird in dieser Druck-
sache nicht im rechtlichen Sinn gebraucht, sodass ausdrücklich 
auch Personen einbezogen sind, die nicht die deutsche Staats-
bürgerschaft besitzen. Vielmehr wird der allgemeine Sprachge-
brauch zugrunde gelegt, wonach Bürgerinnen und Bürger alle 
Personen sind, die dauerhaft, aber auch übergangsweise Teil 
unserer Gemeinschaft sind. Im Folgenden wird daher auf den Zu-
satz „Anspruchsberechtigte aufgrund ausländerrechtlicher Vor-
schriften“ verzichtet.
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Die Maßnahme ist das Ergebnis eines im Jahr 
2016 in Umsetzung des Bürgerschaftlichen Ersu-
chens „Angebotsoffensive für Hamburgs Kunden-
zentren: schnellere Terminvergabe, einheitliche 
und längere Öffnungszeiten, Ausweitung der digi-
talen Angebote“ (Drucksache 21/7805) bei der 
damaligen für die Bezirke zuständigen Behörde 
begonnenen Prüf- und Optimierungsprozesses. 
Anlass für die Einsetzung des Projekts „Neuorga-
nisation Kundenzentren in Hamburg“ (Projekt 
KUZ) im Jahr 2017 war vor allem die stark ange-
spannte, von langen Terminvorlauf- sowie Warte-
zeiten vor Ort geprägte Situation in den Kunden-
zentren des Fachbereichs „Einwohnerdaten“ 
(KUZ 11). Die daraufhin veranlasste Einstellungs-
offensive, die insbesondere auch der Erweiterung 
der Servicezeiten diente, hat zwar spürbar zu 
einer Verbesserung beigetragen. Strukturelle und 
organisatorische Defizite lassen sich jedoch 
durch einen erhöhten Einsatz personeller Res-
sourcen lediglich kompensieren, nicht aber im 
Sinne eines nach § 7 Absatz 1 Landeshaushalts-
ordnung (LHO) geforderten wirtschaftlichen Ver-
waltungshandelns beseitigen. Aus diesem Grund 
war das Projekt KUZ zusätzlich mit der Moderni-
sierung sowie der Steigerung der Effizienz von 
KUZ 11 beauftragt. Im Fokus der Projektarbeit 
standen dabei zunächst vor allem punktuelle, das 
Leistungsangebot betreffende Serviceverbesse-
rungen innerhalb der bestehenden dezentralen 
Strukturen dieses Fachbereichs. 

Im Rahmen des von April 2019 bis Oktober 2020 
bei der zuständigen Fachaufsichtsbehörde einge-
setzten Projekts „Künftige Organisation der aus-
länderbehördlichen Aufgaben“ (KOALA) wurde 
auch in Bezug auf den Fachbereich „Ausländer-
angelegenheiten“ (KUZ 12) dringender Hand-
lungsbedarf festgestellt. Das unmittelbar an-
schließende Programm „Kundenorientierte Um-
setzung der Neuorganisation der bezirklichen 
Ausländerdienststellen im Einwohnerwesen“ 
(KUNdE) befasst sich seitdem in einem Projekt 
bei der Behörde für Inneres und Sport (BIS) und in 
einem bezirklichen Projekt mit der Optimierung 
der fachlichen Steuerung, der Arbeitsorganisa-
tion und der Geschäftsprozesse insbesondere 
auch vor dem Hintergrund des Umsetzungspro-
zesses für das Onlinezugangsgesetz (OZG), wo-
nach die Verwaltungsleistungen der Bundesrepu-
blik Deutschland flächendeckend zu digitalisieren 
sind (OZG-Prozesse). 

Mit der Implementierung jeweils eines zentralen 
Leitstands für KUZ 11 bei der Kasse.Hamburg im 
Jahr 2017 sowie für KUZ 12 beim Bezirksamt Har-

burg im Jahr 2020 wurden zudem erste Schritte in 
Richtung einer „bezirksübergreifenden Steue-
rung aus einer Hand“ (s. Drucksache 21/7805) 
unternommen. Sie ermöglichte erstmalig ein be-
zirksübergreifendes Controlling der Kapazitäten 
und Angebote. Daraus folgten flächendeckende 
Lösungsansätze, wie zum Beispiel die Umset-
zung der mit dem Bürgerschaftlichen Ersuchen 
21/7805 geforderten hamburgweiten Vereinheitli-
chung und Ausweitung der Servicezeiten im 
Fachbereich KUZ 11 einschließlich eines neuen, 
den Anforderungen angepassten Terminmanage-
mentsystems sowie die Einführung des soge-
nannten Falltransfers bei KUZ 12. Letzterer be-
deutet, dass im Bedarfsfall Aufgaben des Fach-
bereichs „Ausländerangelegenheiten“ von einem 
überlasteten Kundenzentrum an ein oder auch 
mehrere weniger stark ausgelastete Kundenzen-
tren abgegeben werden. 

Der Fachbereich „Einwohnerdaten“ profitiert zu-
sätzlich noch von der Schaffung des Personal-
pools beim Leitstand KUZ 11 mit aktuell 70 zu-
sätzlichen Stellen im Rahmen der Einstellungsof-
fensive. Sie verstärken die Teams zum größten 
Teil strukturell und damit dauerhaft. Hierdurch 
sind bis heute Öffnungszeiten von montags bis 
freitags von 7 bis 19 Uhr sowie an Samstagen, die 
zentrale Steuerung von Ausschreibungen vakan-
ter Stellen sowie ein einheitliches Vorgehen im 
Hinblick auf die Grundzüge der Einarbeitung si-
chergestellt. 

Ferner werden die Kundenzentren des Fachbe-
reichs „Einwohnerdaten“ durch den zeitweiligen 
zentralen Betrieb zusätzlicher sogenannter Son-
der-Kundenzentren entlastet. Im Jahr 2021 hat 
das „Kundenzentrum Messehallen“ in den Mona-
ten Mai bis August rund 50 Tsd. Dienstleistungen 
zusätzlich angeboten und auf diese Weise insbe-
sondere bei der Bewältigung coronabedingter 
Herausforderungen geholfen. Im Januar 2022 hat 
das „Kundenzentrum Hamburg-City“ in der Spita-
lerstraße seinen Betrieb aufgenommen. Es führt 
die Arbeit des „Kundenzentrums Messehallen“ 
fort und leistet hierdurch einen erheblichen Bei-
trag zur Sicherung und darüber hinaus auch zur 
vor dem Hintergrund von Ausnahmesituationen 
wie zum Beispiel der Corona-Pandemie beson-
ders gebotenen Fortentwicklung des Produktiv-
betriebs. 

Der Erfolg der bisherigen bezirksübergreifenden 
Maßnahmen wird anhand der Zahl der angebote-
nen Dienstleistungen sichtbar, die seit Februar  
2021 stetig angestiegen ist:
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Die Bürgerschaft hat diese Entwicklung zum An-
lass genommen, mit ihrem Ersuchen „Gute Kun-
denzentren für alle: Neuordnung der KUZ Ein-
wohnerdaten und KUZ Ausländerangelegenhei-
ten“ (Drucksache 22/5773) einstimmig für beide 
Fachbereiche gemeinsam eine „konzeptionelle 
Neuordnung“ zu fordern. Die Berichtsdrucksache 
22/6161 „Neuaufstellung der Kundenzentren“, 
die einen Evaluationsbericht aus dem Jahr 2020 
enthält, auf den das Bürgerschaftliche Ersuchen 
22/5773 Bezug nimmt, wird noch konkreter: Mit 
einer organisatorischen Zusammenführung der 
Kundenzentren könnten nicht nur der Erfolg der 
bisherigen Maßnahmen nachhaltig gesichert, 
sondern zusätzlich auch Synergien erzeugt und 
weitere Optimierungspotenziale gehoben wer-
den. 

Die nunmehr beabsichtigte Überführung der Kun-
denzentren in eine neue Organisationseinheit im 
Geschäftsbereich der für die Bezirke zuständigen 
Behörde bestätigt nicht nur den bisherigen An-
satz, durch zentrale Steuerungsmaßnahmen flä-
chendeckend eine in quantitativer Hinsicht aus-
kömmliche und qualitativ den hohen Anforderun-
gen einer modernen Metropole gerecht werden-
den Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit 
gesetzlichen Verwaltungsdienstleistungen si-
cherzustellen. Vielmehr wird dieser Ansatz mit 
der beabsichtigten Bündelung der Verantwortung 
auf Fachbehördenebene konsequent fortge-
schrieben. Hierin liegt ein klares Bekenntnis zur 
hohen Bedeutung der Qualität der Verwaltungs-
dienstleistungen im Verhältnis von Staat und Bür-
gerinnen und Bürgern. Zu einer modernen, bür-
gerorientierten Verwaltung gehört heute unbe-
dingt, dass die Dienstleistungen bedarfsgerecht, 
das heißt zum einen digital und zum anderen 
ohne lange Wartezeiten in den Kundenzentren 
vor Ort qualitativ hochwertig angeboten werden. 
Mit der Maßnahme wird schließlich die im aktuel-

len Regierungsprogramm vorgesehene Struktur-
optimierung in Bezug auf die Bürgerservices um-
gesetzt. Sie wird flankiert durch die Verlängerung 
des Betriebs des temporären Standorts „Kunden-
zentrum Hamburg-City“ um ein Jahr, das heißt bis 
Ende 2023.

Sinn und Zweck der Neustrukturierungsmaß-
nahme ist es, die strukturellen Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, die Leistungserbringung lau-
fend den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie den sonstigen Rahmenbedingungen 
anpassen zu können. Dahinter steht die Erkennt-
nis, dass diese einem stetigen Wandel unterlie-
gen. So muss der Bereich der Bürgerservices 
nicht nur Belastungsspitzen, beispielsweise aus-
gelöst durch bevorstehende Ferienzeiten oder 
steigende Zahlen von Geflüchteten, angemessen 
abbilden können. Vielmehr muss er auch hin-
sichtlich seines Portfolios sowie der Art und Weise 
der Leistungserbringung mit der Zeit gehen. 
Demgemäß sollen im Sinne einer effizienten, bür-
gernahen Verwaltung der Leistungszugang spür-
bar erleichtert und die Flexibilität, die Bedarfsori-
entierung sowie die Professionalität der Leistun-
gen insgesamt optimiert werden. Das Bürger-
schaftliche Ersuchen 22/5773 sowie die Berichts-
drucksache 22/6161 geben hierfür folgende kon-
krete Ziele und Maßstäbe vor: 

– zuverlässige Servicelevel

– Beibehaltung einheitlicher, längerer Öffnungs-
zeiten

– kurze Wartezeiten

– schnelle Terminverfügbarkeit

– Präsenz vor Ort sowie mobile Kundenzentren

– einheitliche operative Steuerung

– strategische Steuerung durch die Bezirksamts-
leitungen
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– Steigerung der Effizienz der Leistungserbrin-
gung

– stetige Innovation
– regelmäßige Kundenbefragungen
– Verfahrensoptimierung im Sinne der Kundin-

nen und Kunden
– Erhöhung des Anteils an Online-Dienstleis-

tungsangeboten. 
Insbesondere die digitale Transformation spielt 
eine entscheidende Rolle für die Zukunftsfähig-
keit der Bürgerservices. Bereits in der Berichts-
drucksache 22/6161 wird betont, dass die Aus-
weitung des Online-Angebots neben der Präsenz 
von KUZ 11 und KUZ 12 vor Ort einen hohen Stel-
lenwert hat. Im Zuge der Neuorganisation der 
Kundenzentren ist daher und auch vor dem Hin-
tergrund der OZG-Prozesse insbesondere die 
 Digitalisierung von Dienstleistungsprozessen 
schwerpunktmäßig konzeptionell zu berücksichti-
gen. Die entsprechenden Angebote sind zu ver-
stetigen, weiterzuentwickeln und auszubauen.

Nicht zuletzt hängt die Zukunftsfähigkeit der Bür-
gerservices entscheidend von den Menschen ab, 
die diese Leistungen tagtäglich erbringen: den 
gut 700 Beschäftigten der Kundenzentren. Sie 
sind das Gesicht der Hamburger Verwaltung und 
prägen entscheidend ihr Image. Ihre berufliche 
Zufriedenheit wirkt sich unmittelbar auf die Leis-
tungsqualität aus. Die Neustrukturierungsmaß-
nahme dient insbesondere auch der strukturellen 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten. 

Unmittelbare Folge der Überführung der Fach-
bereiche KUZ 11, KUZ 12 und ZM in eine neue 
Organisationseinheit im Geschäftsbereich der 
BWFGB ist eine Veränderung der bezirksamtli-
chen Strukturen. Sie betrifft auch den Personal- 
und Stellenbestand außerhalb der Fachbereiche, 

soweit dort für Assistenzaufgaben für KUZ 11, 
KUZ 12 und ZM wahrgenommen werden. Mit dem 
Ziel, die Bezirksämter bei der Wahrnehmung 
ihrer verbleibenden Aufgaben noch weiter zu 
stärken, erfolgt eine vergleichsweise zurückhal-
tende Inanspruchnahme von Stellenanteilen der 
Dezernate „Steuerung und Service“ für den 
„Hamburg Service“. Hierdurch werden die Be-
zirksämter in die Lage versetzt, ihre vielfältigen 
und durch ihre hohe Bedeutung im Zusammen-
spiel von Bürgerinnen und Bürgern und Verwal-
tung gekennzeichneten Aufgaben noch effizien-
ter zu erledigen.

2. Ausgangslage

Die heutige dezentrale Organisation der bezirk-
lichen Kundenzentren, die ab dem Jahr 2000 
nach und nach gegründet worden sind, (s. Druck-
sache 16/4713) wurde anlässlich der Verwal-
tungsreform von 2005 (s. Drucksache 18/2498) 
aus der früheren Ortsamtstruktur entwickelt. Ak-
tuell gibt es 16 Kundenzentren im 5-Tage-Vollbe-
trieb, davon 14 mit einer 60-Stunden-Öffnungszeit 
und Schichtdienst, inklusive des temporären 
„Kundenzentrums Hamburg-City“. Weiterhin ge-
hören vier Kundenzentren, die tageweise durch 
zwei mobile Teams betrieben werden, zum Fach-
bereich KUZ 11. Die beiden mobilen Teams bie-
ten darüber hinaus im Rahmen einzelner monatli-
cher Einsätze in drei Filialen der Hamburger 
Sparkasse Kundenzentrumsdienstleistungen an. 
Damit werden an insgesamt 23 über das Stadtge-
biet verteilten Standorten insbesondere Dienst-
leistungen des Ausweis-, Pass- und Meldewesens 
erbracht. Die Kundenzentren des Fachbereichs 
„Ausländerangelegenheiten“ sind an acht Stand-
orten vertreten. Die KUZ-11- und KUZ-12-Stand-
orte sind organisatorisch den sieben Bezirks-
ämtern zugeordnet:
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Die Bürgerinnen und Bürger können die Kunden-
zentren des Fachbereichs KUZ 11 im Wesent-
lichen nach dem Allzuständigkeitsprinzip unab-
hängig davon aufsuchen, in welchem Bezirk sie 
wohnhaft sind. In Bezug auf KUZ 12 gilt aus-
schließlich das Wohnortprinzip. Neben umfang-
reichen Verwaltungsdienstleistungen des Melde-, 
Ausweis- und Passwesens sowie solchen nach 
dem Ausländerrecht werden in den Kundenzent-
ren auch Ein- und Austragungen im Hunderegis-
ter vorgenommen und Untersuchungsberechti-
gungsscheine nach der Verordnung über die ärzt-
lichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz ausgestellt. Des Weiteren werden 

Fischereischeine an Anglerinnen und Angler er-
teilt. 

Die Zuständigkeit für die Funktionsfähigkeit der 
Kundenzentren mit ihren derzeit insgesamt ca. 
700 teilweise Vollzeit-, teilweise Teilzeitbeschäf-
tigten ist aufgeteilt zwischen den unterschiedli-
chen Fachaufsichtsbehörden, den sieben Be-
zirksämtern, dem Bezirksamt Harburg als Feder-
führer für die Fachbereiche KUZ 11 und KUZ 12, 
den beiden Leitständen und den fachlichen Leit-
stellen für die Fachverfahren und für die Online-
Dienste, die wiederum bei verschiedenen Behör-
den und Ämtern angesiedelt sind:

Auf Grund der Verteilung der Zuständigkeit zwi-
schen vielen Akteuren der Freien und Hansestadt 
Hamburg stellt das Management und die Steue-
rung der Kundenzentren im Sinne eines ganzheit-
lichen Serviceverständnisses nach wie vor eine 
große Herausforderung dar. Mit der Implementie-
rung des Projekts KUZ und des Programms 
KUNdE mitsamt ihren Leitständen, die im be-
grenzten Umfang über Zu-, Durchgriffs- und Wei-
sungsrechte bezüglich der zur Verfügung stehen-
den Ressourcen verfügen, ist zwar eine deutliche 
Verbesserung eingetreten. Dass die Ressourcen, 
die Personalverantwortung, die fachliche Feder-
führung sowie die Betreuung der IT-Verfahren 
bislang auf viele Dienststellen verteilt geblieben 

sind, führt jedoch zu erheblichen Reibungsverlus-
ten mit entsprechend negativen Auswirkungen 
auf die Leistungseffizienz und -qualität der Kun-
denzentren. 

3. Prüfung alternativer Organisationsmodelle

Auf Grundlage der in den Drucksache 22/5778 
und 22/6161 enthaltenden Zielvorgaben wurden 
zwei Modelle für die organisatorische Zusammen-
führung der Kundenzentren geprüft. Sie waren 
untereinander und schließlich gegen die Variante 
einer dezentralen Struktur abzuwägen. 

Die beiden Modelle unterscheiden sich zunächst 
einmal hinsichtlich ihrer Anbindung: Während 
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das Modell „Hamburg Service“ die Gründung 
einer neuen Organisationseinheit im Geschäfts-
bereich der für die Bezirke zuständigen Behörde 
und somit auf Fachbehördenebene vorsieht, be-
lässt das Modell „Anbindung bei einem Bezirk-
samt“ die Zuständigkeit für die Bürgerservices 
auf Bezirksebene. Ein weiterer gravierender Un-
terschied besteht darin, dass das Modell „Ham-
burg Service“ konzeptionell den Schwerpunkt auf 
eine weitgehende Eigenständigkeit der Organisa-
tionseinheit legt. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
es eine eigene Intendanz vorsieht. Hingegen geht 
das Modell „Anbindung bei einem Bezirksamt“ 
von einer zentralen Verortung der Verantwortung 
für die Kundenzentren auf Bezirksebene aus. Es 
sieht die Mitnutzung der Intendanz des Bezirks-
amts vor, die lediglich auf Sachbearbeitungs- und 
unterer Führungskräfteebene entsprechend per-
sonell aufzustocken wäre. 

Bereits mit Drucksache 22/6161 ist festgestellt 
worden, dass die bezweckte strukturelle Effizi-
enz- und Qualitätssteigerung der Bürgerservices 
im Wege einer Zentralisierung der Aufgaben-
wahrnehmung herbeizuführen ist. Um eine Aus-
sage bezüglich der Wirtschaftlichkeit treffen zu 
können, muss jedoch auch der Ist-Zustand be-
trachtet und in die Abwägung miteinbezogen wer-
den. 

3.1 Verfahren, Prüfungsgegenstände und Zielsetzun-
gen

Zunächst wurden die Modelle hinsichtlich ihrer 
konzeptionellen Ausgestaltung konkretisiert. An-
schließend wurden sie interdisziplinär und nach 
einheitlichen Maßstäben geprüft. Das heißt, es 
wurden parallel jeweils dieselben Prüfungsge-
genstände untersucht, die insbesondere auf 
Grundlage der Zielvorgaben aus den Drucksache 
22/5773 und 22/6161 entwickelt wurden. Dabei 
handelte es sich um qualitätsbezogene Aspekte. 
Sie wurden unterteilt in solche, die aus Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger maßgeblich für die be-
zweckte Steigerung der Leistungsqualität sind, 
und solche, die dies aus Beschäftigtensicht sind. 
In Bezug auf Letztere hat eine Rückkopplung mit 
dem aus 30 Beschäftigten der Fachbereiche KUZ 
11 und KUZ 12 bestehenden Expertinnen- und 
Expertengremium des Projekts KUZ stattgefun-
den. 

In einem nächsten Schritt wurden für die Modelle 
Personalbedarfsprognosen erstellt. Hierzu wur-
den sie jeweils im Lichte insbesondere der Ziel-
vorgaben aus den Drucksache 22/5773 und 
22/6161 und der sich daraus ergebenen Anforde-
rungen an die personelle Ausstattung untersucht. 

Als weitere modellabhängige personalbedarfsbe-
stimmende Faktoren war die mögliche Nutzung 
von Synergieeffekten in die Berechnungen mit-
einzubeziehen. Von den Ergebnissen der Prog-
nosen wurden die jeweiligen Kosten der Modelle 
unter Zugrundelegung der Personalkostenver-
rechnungssätze der Freien und Hansestadt Ham-
burg sowie sämtlicher relevanter mit dem direk-
ten Personaleinsatz verbundenen kalkulatori-
schen Kosten für einen Zeitraum von zehn Jahren 
abgeleitet. Dabei wurden auch zu erwartende 
Kostensteigerungen berücksichtigt. Einbezogen 
wurden zudem die in den Modellen zu erzielen-
den Effizienzgewinne.

Schließlich war gemäß § 7 Absatz 2 LHO eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen. 
Unter Anwendung der Kapitalwertmethode wurde 
auf dieser Basis für jedes der Modelle der Ausga-
benbarwert ermittelt. Parallel flossen sämtliche 
weitere entscheidungsrelevante, anhand der Prü-
fung der Kriterien gewonnene nicht monetäre Er-
kenntnisse in eine Nutzwertanalyse ein. Aus der 
Verknüpfung der Ergebnisse beider Untersu-
chungen resultierte schließlich die Zweck-Mittel-
Relation, auf deren Grundlage die Abwägung zu 
vollziehen war.2)

3.2 Ergebnisse der Alternativenprüfung inklusive 
Wirtschaftlichkeit

Vorzugswürdig ist das Modell „Hamburg Ser-
vice“. Es ist wirtschaftlicher als das Modell „An-
bindung bei einem Bezirksamt“. Mit ihm lassen 
sich insbesondere die Projektziele der Steigerung 
der Leistungseffizienz und -qualität optimal ver-
wirklichen. Zwar kann in beiden Modellen glei-
chermaßen durch die organisatorische Zusam-
menführung der Kundenzentren eine einheitliche 
Ressourcen- und Prozesssteuerung sicherge-
stellt werden. Jedoch bietet das Modell „Hamburg 
Service“ auf Grund seiner Anbindung im Ge-
schäftsbereich der für die Bezirke zuständigen 
Behörde und der damit einhergehenden unmittel-
baren Vertretung im Senat den erheblichen Vor-
teil einer durchgreifenderen Steuerung. Sie sorgt 
am wirkungsvollsten dafür, dass die entsprechen-
den Belange stringent verfolgt und durchgesetzt 
werden. Hierdurch wird die mit Blick auf die Pro-
jektziele dringend gebotene Stärkung der Bürger-
services auch strukturell sichergestellt. Von der 
Wirksamkeit ihrer Interessenvertretung im Senat 
hängt wesentlich ab, inwieweit die neue Organi-
sationseinheit zu einer konsequenten, unmittel-
bar an den unter Ziff. I.1. orientierten Aufgaben-
wahrnehmung fähig sein wird. Nicht zuletzt ist 

2)  Siehe Nrn. 2.3.3.2 und 2.3.4.1 VV zu § 7 LHO
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eine übergeordnete Einheit eher in der Lage, die 
individuellen Interessen der Bezirksämter, auf 
deren Gebieten die Kundenzentrumsstandorte 
verteilt sind, sachgerecht gegeneinander abzu-
wägen und mit übergeordneten strategischen 
Zielen der Stadt in Einklang zu bringen, die bei-
spielsweise als Digitalhauptstadt im Wettbewerb 
um die qualifiziertesten Talente mit einem beson-
ders attraktiven Leistungsangebot punkten will. 

Des Weiteren ist die in Bezug auf das Modell 
„Hamburg Service“ zu erwartende Effizienzstei-
gerung um ca. 20 % höher als die des Modells 
„Anbindung bei einem Bezirksamt“. Letzteres 
schneidet aber auch in der Gesamtschau schlech-
ter ab. Der in Bezug auf die Intendanzquote der 
Bezirksämter vergleichsweise etwas geringere 
Personalbedarf des Modells „Hamburg Service“ 
bewirkt einen 5,2 % niedrigeren Ausgabenbar-
wert. In Verbindung mit dem um 42 % höheren 
Nutzwert dieses Modells führt dies zu einer deut-
lich nachteiligen Nutzwert-Ausgabenbarwert- 
Relation des Modells „Anbindung bei einem Be-
zirksamt“. 

Das Modell „Hamburg Service“ ist schließlich 
auch der Variante einer dezentralen Struktur 
deutlich überlegen. Zwar ist die Effizienz lediglich 
um ca. 4,5 % niedriger. Da jedoch keine Zusam-
menführung der Kundenzentren in einer zentra-
len Organisationseinheit stattfindet, können inso-
weit keinerlei Synergien erzeugt werden. Im Er-
gebnis führt dies zu einem um ca. 9,5 % höheren 
Ausgabenbarwert. Darüber hinaus ist der Nutz-
wert um ca. 54 % geringer, da weder die Vorteile 
einer Anbindung auf Fachbehördenebene noch 
einer Zentralisierung zum Tragen kommen kön-
nen.

4. Ausgestaltung der Zielorganisation „Hamburg 
Service“

Bereits auf den ersten Blick kommt die hamburg-
weite Bedeutung des Leistungsangebots der 
neuen Organisationseinheit in der Namensge-
bung „Hamburg Service“ zum Ausdruck. Unter 
diesem Namen werden die Kundenzentren künf-
tig zusammengefasst. Sie ergänzen das vielfäl-
tige Informationsangebot des vom Amt für IT und 
Digitalisierung der Senatskanzlei betriebenen 
Onlineportals „HamburgService“ sowie des beim 
Bezirksamt Wandsbek angesiedelten „Telefoni-
schen HamburgService“. Die neue Organisati-
onseinheit verkörpert damit die dritte Säule der 
flächendeckenden Verwaltungsdienstleistungen 
unter dem Dachnamen „Hamburg Service“. 

Die Ausgestaltung des „Hamburg Service“ 
 erfolgte anhand der Zielvorgaben aus den Druck-

sachen 22/5337 und 22/6161. Dementsprechend 
wurde sowohl in konzeptioneller Hinsicht als auch 
in Bezug auf die Haushaltsstrukturen großen Wert 
darauf gelegt, den Bürgerservices künftig einen 
starken, ihrer Bedeutung für das Ansehen der 
Hamburger Verwaltung noch besser gerecht wer-
denden organisatorischen Rahmen sowie eine 
entsprechende Abbildung im Haushaltsplan der 
Freien und Hansestadt Hamburg zu geben. 

4.1  Leitgedanken – Grundsätze 

Um die Bürgerservices zu optimieren, bedarf es 
nicht nur ihrer organisatorischen Neuordnung. 
Vielmehr ist auch das Verständnis der Aufgaben-
wahrnehmung durch die hamburgische Verwal-
tung fortzuentwickeln. Aktuell ist dieses, wie die 
bereits in etwa seit der Jahrtausendwende für die 
Leistungsadressatinnen und -adressaten ge-
bräuchliche Bezeichnung als „Kundinnen und 
Kunden“ vermuten lässt, von an solche der Pri-
vatwirtschaft angelehnten Grundprinzipien ge-
prägt. Tatsächlich sind Bürgerinnen und Bürger 
im Verhältnis zum Staat aber viel mehr als zah-
lende Einzelpersonen im Verhältnis zu privatwirt-
schaftlichen Unternehmen. Zwar ist der in Formu-
lierung „Kundinnen und Kunden“ zur Geltung 
kommende Anspruch, im Bereich der Bürgerser-
vices ein mit dem des Dienstleistungssektors der 
Privatwirtschaft vergleichbares Servicelevel zu 
etablieren, im Grundsatz richtig, da er den Be-
dürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern einen 
hohen Stellenwert einräumt. Jedoch geht das Bild 
von den Kundinnen und Kunden und dem 
Dienstleistungs unternehmen nicht weit genug, 
weil es die Besonderheiten der Verbindung zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und 
Verwaltung andererseits außer Acht lässt: Wäh-
rend das Verhältnis zwischen den Kundinnen und 
Kunden und dem Unternehmen beidseitig auf au-
tonomen Einzelentscheidungen basiert und pri-
vatwirtschaftliche Aspekte wie Gewinnorientie-
rung und Wettbewerb entscheidend Einfluss auf 
die Leistungsqualität nehmen, findet das Zusam-
menspiel von Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Verwaltung auf der Grundlage unserer Rechts-
normen statt. Die Verwaltung hat die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger daher noch stärker, 
als es das Prinzip „Leistung gegen Gegenleis-
tung“ verlangt, in den Mittelpunkt ihres Wirkens 
zu stellen. Dies gilt umso mehr, als die Kunden-
zentren hoheitliche Leistungen erbringen, auf die 
Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben 
und die sie gleichzeitig verpflichtend in Anspruch 
nehmen müssen. 

Auf dieser Basis wird im laufenden Betrieb unter 
Mitwirkung der Beschäftigten ein Zielbild zu ent-
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wickeln sein. Neben der Ausgestaltung des Ver-
hältnisses zu den Bürgerinnen und Bürgern soll 
schwerpunktmäßig ebenfalls die Zusammenar-
beit innerhalb der neuen Organisationseinheit 
sowie die mit anderen Dienststellen der Freien 
und Hansestadt Hamburg darin Platz finden. Des 
Weiteren wird die strategische Weiterentwicklung 
der Organisationseinheit Gegenstand sein. Inso-
weit gilt es, die digitale Transformation und die 
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Leistungs-
angebots in der Fläche pragmatisch und ziel-
orientiert miteinander zu verknüpfen. 

4.2  Organisatorische Grundprämissen und Aufbau

Die bezweckte Steigerung der Leistungseffizienz 
und -qualität wird organisatorisch in mehrfacher 
Hinsicht sichergestellt: Mit der Bündelung von 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung bei 
der neuen Organisationseinheit im Geschäftsbe-
reich der für die Bezirke zuständigen Behörde 
wird für eine anhaltende Stärkung der Bürger-
services gesorgt, vgl. Ziff. I. 3. 2. Gleichzeitig wird 
die fachlich gebotene enge Verzahnung mit den 
Bezirksämtern gewährleistet. Hingegen bewirkt 
die weitgehende Eigenständigkeit der Organisa-
tionseinheit innerhalb der für die Bezirke zustän-
digen Behörde, dass die Ressourcen-, IT- und 
Prozesssteuerung vollumfänglich in der Hand 
des „Hamburg Service“ liegen, vgl. Ziff. I. 3. Sie 
wird dadurch erreicht, dass die Organisationsein-
heit über einen eigenen Intendanzbereich ver-
fügt, der präzise auf die besonderen Bedarfe der 
Bürgerservices zugeschnittene Assistenzleistun-
gen erbringt. Indem der Intendanzbereich auf 
Sachbearbeitungsebene in Teilen durch Shared 
Services anderer Dienststellen der Freien und 
Hansestadt Hamburg unterstützt wird, werden 
Synergien erzeugt. Gleichzeitig verbleiben aber 
die wesentlichen Entscheidungskompetenzen 
und somit auch die Ergebnisverantwortung beim 
„Hamburg Service“. In Bezug auf das Aufgaben-
feld der Personalverwaltung hat dies gemäß § 6 
Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Hamburgisches 
Personalvertretungsgesetz zur Folge, dass der 
„Hamburg Service“ selbst Dienststelle ist und de-
mensprechend über eine eigene Personalvertre-
tung verfügt, die sich vollständig auf die speziel-
len Interessen der Beschäftigten der neuen Orga-
nisationseinheit konzentrieren kann. 

Eine Sonderstellung innerhalb des Intendanzbe-
reichs nimmt das Referat „Digitalisierung, IT und 
Projekte“ ein. Es stellt die enge Verknüpfung der 
strategischen Ausrichtung des „Hamburg Ser-
vice“ mit der „Digitalstrategie für Hamburg“ 
(Drucksache 21/19800) sicher. Dies erfordert 
zwingend eine gemeinsame Betrachtung der IT-

Verfahren, der Geschäftsprozesse, der Qualifika-
tion der Beschäftigten sowie schließlich auch der 
Aufbauorganisation des “Hamburg Service“. Dar-
über hinaus sollen in Bezug auf sämtliche auf die 
übertragenden Fachbereiche bezogene Online-
services Kompetenzen und Verantwortung ge-
bündelt werden, indem der „Hamburg Service“ 
sie im Sinne einer effizienten Organisation aller 
entsprechenden für die Kundenzentren relevan-
ten Prozesse selbst als Fachliche Leitstelle be-
treut. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeu-
tung digitaler Verwaltungsdienstleistungen für die 
Bürgerinnen und Bürger soll zusätzlich die Auf-
gabe der Kundenkommunikation dem Referat 
„Digitalisierung, IT und Projekte“ übertragen wer-
den. Es befasst sich insoweit nicht nur mit dem 
Erstellen und der Pflege von auf der Homepage 
des „Hamburg Service“ abrufbaren redaktionel-
len Inhalten, sondern bildet auch die Schnittstelle 
zum „Telefonischen HamburgService“ inklusive 
dem von der für Finanzen zuständigen Behörde 
betreuten HamburgService-Informationssystem 
(HaSi) und zum im Rahmen des E-Government-
Vorhabens „Föderales Informationsmanage-
ment“ (FIM) entwickelten Leistungskatalogs der 
öffentlichen Verwaltung (LeiKa). Mit dieser Aufga-
benkombination soll eine sehr gute Auffindbarkeit 
der Onlinedienste mit an den Dienstleitungsbe-
darfen der Bürgerinnen und Bürger orientierten, 
klar verständlichen und stets aktuellen Inhalten 
verknüpft werden. 

Dem Referat „Digitalisierung, IT und Projekte“ 
wird innerhalb der Hamburger Verwaltung die 
Funktion eines der wesentlichen Motoren der di-
gitalen Transformation zukommen. Die Anzahl 
der von ihm zu betreuenden Onlinedienste wird 
im Laufe der Zeit stark zunehmen. Von den am 
2. Mai 2022 vom IT-Planungsrat des Bundes und 
der Länder priorisierten, insgesamt 35 OZG-Pro-
jekten3) betreffen sechs4) die Leistungen des 
„Hamburg Service“. Drei weitere nicht von der 
Priorisierung umfasste OZG-Projekte5) werden 
mit Umsetzung der Neustrukturierungsmaß-
nahme ebenfalls in der Zuständigkeit des Refe-
rats zu betreuen sein. Daneben obliegt ihm die an 
den strategischen Zielen des „Hamburg Service“ 
orientierte Weiterentwicklung der bereits heute 
zum Einsatz kommenden Fachanwendungen be-

3)  Beschluss2022-20_priorisierte_Leistungen_inkl._OZG-Nr.pdf 
(it-planungsrat.de)

4)  Ummeldung, Personalausweis, Meldebescheinigung, Aufent-
haltstitel, Verpflichtungserklärung, Aufenthaltskarten und aufent-
haltsrelevante Bescheinigungen

5)  Untersuchungsberechtigungsschein, Fischereischein und Hun-
deregister
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treffend zum Beispiel das Terminmanagement. 
Schließlich wird das Leistungsportfolio des Refe-
rats durch dessen Zuständigkeit für insbesondere 
die Betreuung der IT-Arbeitsplatzausstattung in 
den Kundenzentren abgerundet. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass das Zusammenspiel aller 
letztlich für Zufriedenheit der Dienstleistungsad-
ressatinnen und -adressaten verantwortlichen 
technischen Komponenten reibungslos gelingt. 

Einen weiteren Schwerpunkt der organisatori-
schen Ausgestaltung des „Hamburg Service“ bil-
det die Neuordnung der fachlichen und personel-
len Verantwortlichkeit innerhalb der Organisati-
onseinheit im Sinne von Spezialisierungen. Wäh-
rend im heutigen dezentralen System die Einwoh-
neramtsleitungen der Bezirksämter sowie die 
ihnen unterstellten Kundenzentrumsleitungen 
sowohl in fachlicher Hinsicht als auch in Fragen 
der Personalführung und -steuerung die Verant-
wortung für die Bürgerservices tragen, werden 
diese Aufgaben künftig auf zwei wesentliche Säu-
len des „Hamburg Service“ verteilt sein: Die Regi-
onalleitungen nebst den ihnen unterstellten Kun-
denzentrumsleitungen, denen die Führung und 
Steuerung des Personals sowie der quantitativen 
und qualitativen Leistungserbringung obliegt, 
und das Fachmanagement, das insbesondere für 
die sachgerechte Umsetzung von Fachvorgaben 
der zuständigen Fachaufsichtsbehörden in den 
Kundenzentren sowie für die Prozessgestaltung 
und -optimierung im Rahmen der Sachbearbei-
tung Sorge zu tragen hat. In der ersten Zeit nach 
Betriebsbeginn werden die Regionalleitungen 
durch eine temporäre Regionalsteuerung unter-
stützt, die beim Aufbau der vier Regionen helfen 
wird. In Region 1 werden das „Kundenzentrum 
Bergedorf“, das „Kundenzentrum Süderelbe“, 
das „Kundenzentrum Harburg“, die mobilen 
Teams, die „Ausländerabteilung Bergedorf“ 
sowie die „Ausländerabteilung Harburg“ und das 
Zentrale Meldewesen zusammengefasst. Das 
„Kundenzen trum Blankenese“, das „Kundenzent-
rum Altona“, das „Kundenzen trum Lokstedt“, das 
„Kundenzentrum Hamburg-Mitte“, die „Auslän-
derabteilung Altona“ und die „Ausländerabteilung 
Hamburg-Mitte“ bilden die Region 2. Region 3 
umfasst das „Kundenzentrum Eimsbüttel“, das 
„Kundenzentrum Billstedt“, das „Kundenzentrum 
Hamburg-Nord“, die „Ausländerabteilung Eims-
büttel“, die „Ausländerabteilung Billstedt“ und die 
„Ausländerabteilung Hamburg-Nord“. Das „Kun-
denzentrum Langenhorn“, das „Kundenzentrum 
Barmbek-Uhlenhorst“, das „Kundenzentrum Als-
tertal“, das „Kundenzentrum Rahlstedt“, das 
„Kundenzentrum Wandsbek“, das temporäre 
„Kundenzentrum Hamburg-City“ sowie die „Aus-
länderabteilung Wandsbek“ bilden die Region 4.

Eine anhaltende Unterstützung sowohl der Regi-
onalleitungen als auch des Fachmanagements 
und darüber hinaus auch der Betriebsleitung bei 
ihren jeweiligen Steuerungsaufgaben wird durch 
die Einrichtung eines Fachcontrollings sicherge-
stellt, das ähnliche Aufgaben wie die Leitstände 
KUZ 11 und KUZ 12 übernehmen wird, die heute 
die zentrale operative Planung und Steuerung 
der Fachbereiche ermöglichen. Die entsprechen-
den Aufgaben sind daher im „Hamburg Service“ 
fortzuschreiben. Das Fachcontrolling macht hin-
gegen weiterhin keinerlei fachliche Vorgaben. 
Dies obliegt unverändert und ausschließlich den 
zuständigen Fachaufsichtsbehörden. 

Schließlich verfügt der „Hamburg Service“ über 
einen Verwaltungsrat. Diesem gehören entspre-
chend der Drucksache 22/6161 neben dem für 
die Bezirke zuständigen Staatsrat der BWFGB 
die sieben Bezirksamtsleitungen und der zustän-
dige Staatsrat der BIS als wesentlich betroffene 
Fachaufsichtsbehörde für die Fachbereiche „Ein-
wohnerdaten“ und „Ausländerangelegenheiten“ 
an. Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats sind 
außerdem die Staaträtin für den Bereich Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration der Behörde für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Inte-
gration und die Staatsrätin der Finanzbehörde. 
Der Verwaltungsrat wirkt an der strategischen 
Weiterentwicklung des „Hamburg Service“ mit. 

Ergänzend zur bezirklichen Interessenvertretung 
im Verwaltungsrat soll speziell in Bezug auf Ent-
scheidungen über die Standorte der Kundenzent-
ren die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort angemessen Berücksichtigung finden 
können. Entsprechend ist eine Ausweitung des 
Anhörungsrechts der Bezirksversammlungen 
nach § 28 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) vor-
gesehen. In Anlage 1 dieser Drucksache wird ein 
entsprechender Gesetzesentwurf formuliert und 
unter Ziff. II begründet. 

Die Errichtung der neuen Organisationseinheit 
„Hamburg Service“ macht schließlich eine wei-
tere Anpassung von Landesrecht erforderlich. 
Um sicherzustellen, dass die Verantwortungsbe-
ziehungen innerhalb des Senats als Landesregie-
rung klar geregelt sind, wird § 4 des Gesetzes 
über Verwaltungsbehörden (VerwBehG) geän-
dert. Dabei wird in Anlehnung an die heutige Auf-
teilung der Verantwortung zwischen den Bezirks-
ämtern, der für die Bezirke zuständigen Behörde 
und den zuständigen Fachaufsichtsbehörden be-
zweckt, dass die neue Organisationseinheit die 
Verwaltungsaufgaben selbstständig, das bedeu-
tet nicht im Wege einer Mandatierung, wahrnimmt 
und darüber hinaus auch für den reibungslosen 
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Betrieb verantwortlich zeichnet, während die 
Fachaufsichtsbehörden wie bisher die inhalt-
lichen Prämissen der Aufgabenerledigung vorge-
ben. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist 

ebenfalls in Anlage 1 niedergelegt und wird unter 
Ziff. II begründet. 

Im Ergebnis führt die Neustrukturierung insge-
samt zu einer Entflechtung von Zuständigkeiten:

Der Senat wird der Bürgerschaft nach dem zwei-
ten Jahr im laufenden Betrieb über die Entwick-
lung des „Hamburg Service“ und die gewonne-
nen Erfahrungen berichten.

4.3  Standortstruktur

Die heutigen Kundenzentrumsstandorte werden 
vollständig und unverändert vom „Hamburg Ser-
vice“ übernommen. Die Regionalität des Dienst-
leistungsangebots im gesamten Stadtgebiet hat 
weiterhin einen hohen Stellenwert für den Senat. 
Perspektivisch wird die betriebliche Standortort-
struktur ebenso wie zum Beispiel das Leistungs-
portfolio oder auch die Servicequalität Gegen-
stand der strategischen Weiterentwicklung des 
„Hamburg Service“ sein. Veränderte äußere Rah-
menbedingungen, wie beispielweise ein erheb-
licher regionaler Anstieg der Nachfrage auf Grund 
einer Siedlungsverdichtung oder auch saisonal 
bedingte flächendeckende Anstiege sowie vor 
allem die digitale Transformation sind insoweit 
wesentliche Faktoren. Ziel ist es, entsprechende 
Entwicklungen umfassend im Sinne einer effizi-
enten, bürgernahen Verwaltung auch in der be-
trieblichen Standortstruktur abzubilden. 

Die Assistenzeinheiten der Fachbereiche KUZ 
11, KUZ 12 und ZM sowie auch die Betriebs-
leitung werden an einem gemeinsamen Standort 
untergebracht. Das Projekt KUZ prüft derzeit die 
Anmietung entsprechender Flächen. 

4.4  Kundenzentrum Hamburg-City

Von der Übernahme der heutigen Kundenzen-
trumsstandorte in die neue Struktur ist auch der 
zuletzt hinzugekommene Sonderstandort „Kun-
denzentrum Hamburg-City“ umfasst. Dieser tem-
poräre Standort in zentraler, innenstädtischer 
Lage trägt erheblich zur Reduzierung der pande-
miebedingten Rückstände bei. Das „Kundenzen-
trum Hamburg-City“ überzeugt nicht nur mit 
einem regulären zusätzlichen Terminangebot, 
sondern verstärkt die übrigen Standorte insbe-
sondere auch bei der Bewältigung saisonaler Be-
lastungsspitzen. Bis die Ertüchtigungs- und Opti-
mierungsmaßnahmen des „Hamburg Service“ 
ihre Wirkung zeigen können, ist die Unterstüt-
zung durch das „Kundenzentrum Hamburg-City“ 
weiterhin erforderlich, um coronabedingte Rück-
stände abzuarbeiten und auf diese Weise den 
Produktivbetrieb umfassend sicherstellen zu kön-
nen. 

Ein weiterer erheblicher Mehrwert des „Kunden-
zentrum Hamburg-City“ besteht darin, dass dort 
die Erprobung weiterer Leistungsangebote statt-
findet, die von den Bürgerinnen und Bürgern ge-
bündelt nach dem Lebenslagenprinzip nachfragt 
werden können. Dies unterstützt die Strategie 
des Angebots eines umfassenden Bürgerservices 
aus einer Hand, die zum einen die Bedarfe der 
Bürgerinnen und Bürger, zum anderen aber auch 
die Steigerung der Effizienz der Verwaltung in 
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den Fokus rückt. Insbesondere Letztere hat ange-
sichts der vielfältigen kurz-, mittel- und langfristi-
gen Herausforderungen, die gerade, wie am Bei-
spiel der Corona-Pandemie deutlich wird, Aus-
nahmesituationen mit sich bringen, zusätzlich an 
Bedeutung gewonnen. Insofern nimmt das „Kun-
denzentrum Hamburg-City“ eine wichtige Rolle 
im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung 
des Bürgerservices in Hamburg ein. 

Um die zahlreichen Vorteile auch noch im Jahr 
2023 nutzen zu können, soll der Standort entspre-
chend weiter betrieben werden. Die erforder-
lichen Ressourcen sollen mit dieser Drucksache 
bereitgestellt werden. Perspektivisch könnte das 
„Kundenzentrum Hamburg-City“ in einem zentral 
gelegenen Bürgerservice-Zentrum aufgehen, das 
außerdem noch Einheiten des „Hamburg Service“ 
beheimaten könnte, die nicht Teil des bestehen-
den Filialnetzes sind, wie zum Beispiel die Assis-
tenzeinheiten und die Betriebsleitung. Die Suche 
nach einem passenden Standort wird Aufgabe 
des „Hamburg Service“ sein. 

4.5  Weiterentwicklung

Mit der Überführung der Kundenzentren in eine 
neue Organisationseinheit im Geschäftsbereich 
der BWFGB werden die grundlegenden struktu-
rellen Voraussetzungen für die beabsichtigte 
 Effizienz- und Qualitätssteigerung im Bereich der 
Bürgerservices geschaffen. Während des Be-
triebs werden zudem Maßnahmen durchgeführt, 
die dieses Ziel zusätzlich befördern und der be-
ständigen Weiterentwicklung der Bürgerservices 
dienen. Hierzu gehört die Einführung eines soge-
nannten kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses (KVP). Mit ihm soll das Leistungsangebot fort-
während evaluiert und an den sich wandelnden 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger aus-
richtet werden. Gleichzeitig nimmt er das Poten-
zial der Beschäftigten in den Blick und trägt 
 erheblich zu einem effektiven und effizienten 
Ressourceneinsatz bei. In diesem Zusammen-
hang wird darüber hinaus auch das sogenannte 
Fachcontrolling eine wichtige Rolle spielen. Es 
überprüft fortlaufend, ob das Leistungsangebot 
den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger in qua-
litativer und quantitativer Hinsicht entspricht und 
schlägt Maßnahmen vor, die zu einer punktuellen 
oder auch strukturellen Verbesserung der Ser-
vices führen. Das Fachcontrolling bezieht sich auf 
den gesamten Prozess der Leistungserbringung 
und unterstützt die Umsetzung zentraler, auf 
ebendiese bezogenen Ziele sowie Vorgaben. Da-
rüber hinaus ist die Konzeptionierung eines effizi-
enten Berichtswesens auf Grundlage der Fach-
daten aus den vorhandenen Fachanwendungen 

sowie die anschließende Implementierung ge-
plant. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Weiterentwicklung 
liegt im deutlichen Ausbau der Personalentwick-
lung für KUZ 11, KUZ 12 und ZM. Dieser dient der 
Förderung der fachlichen und methodischen 
sowie der sozialen und persönlichen Kompeten-
zen der Beschäftigten. Ziele sind die Verbesse-
rung der Beschäftigtenzufriedenheit, die Steige-
rung ihres Leistungspotenzials sowie die der At-
traktivität des Berufsbilds der Kundenzentrums-
beschäftigten. Dies kann zu einer Absenkung der 
Fluktuationsrate und des Krankenstands beitra-
gen und entsprechend die Auskömmlichkeit des 
Personalbestands insgesamt verbessern. Im Er-
gebnis profitieren sowohl die Beschäftigten als 
auch der „Hamburg Service“ selbst. Es ist ge-
plant, einen Teil der erforderlichen Maßnahmen 
über die Organisationseinheit selbst abzubilden 
und sie im Übrigen durch ein Fortbildungsange-
bot des Landesbetriebs ZAF/AMD zu ergänzen. 
Besonders im Fokus wird die Optimierung des 
Ausbildungsangebots für Nachwuchskräfte ste-
hen. Hierdurch leistet der „Hamburg Service“ 
einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der At-
traktivität der Freien und Hansestadt Hamburg 
als Arbeitgeberin und somit auch zur Fachkräfte-
gewinnung. Gleichzeitig befördert er die Quali-
tätssteigerung der Verwaltungsdienstleistungen, 
indem er die Gewinnung von Personal aus dem 
Kreis der Nachwuchskräfte in den Vordergrund 
stellt. 

Zudem steigert die schrittweise Einführung ein-
heitlicher Ausstattungsstandards für sämtliche 
Standorte die Arbeitsplatzqualität der Beschäftig-
ten und erhöht gleichzeitig einen Wiedererken-
nungswert des künftigen Markenzeichens „Ham-
burg Service“. Als vorbereitende Maßnahme sind 
die wesentlichen standortübergreifenden Anfor-
derungen an die Räumlichkeiten zu klären. Fer-
ner sind notwendige Umgestaltungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

Um speziell den Fachbereich „Ausländerangele-
genheiten“ weiter zu stärken, wird schließlich das 
bezirkliche Projekt des erfolgreichen, nach aktu-
ellem Planungsstand noch bis Herbst 2023 lau-
fenden Programms KUNdE in die Strukturen des 
„Hamburg Service“ überführt. Mit der Integration 
der beim bezirklichen Projekt verorteten Aufga-
ben in die Ablauforganisation wird sichergestellt, 
dass Synergien erzeugt und mit Blick auf die Pro-
jektziele umfassend genutzt werden können. Im 
Sinne einer effizienten Umsetzung dieses Anlie-
gens geht die Zuständigkeit inklusive der Budget-
verantwortung insoweit auf die neue Organisati-
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onseinheit über. Die Projektziele bleiben unbe-
rührt. Die Organisation des Projekts wird lediglich 
insoweit minimal angepasst, als die Neustruktu-
rierungsmaßnahme dies erfordert. 

5. Aspekte der Personalvertretung 

Der „Hamburg Service“ wird seine Arbeitgeber-
funktion als eigene Dienststelle eigenständig 
wahrnehmen. Er erhält eine eigene Personalver-
waltung und wird damit Dienststelle im Sinne von 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 HmbPersVG. Die Perso-
nalverwaltung trifft eigenverantwortlich Entschei-
dungen in personellen, sozialen, organisatori-
schen und sonstigen innerdienstlichen Angele-
genheiten. Dieser Entscheidungskompetenz 
grundsätzlicher Art steht auch nicht die Inan-
spruchnahme von Shared Services bei der Erledi-
gung von vorbereitenden Aufgaben entgegen. 
Vielmehr ist diese Rollenverteilung bei der Inan-
spruchnahme von Shared Services üblich. Letz-
tere beschränken nicht den Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum der beauftragenden Stelle, 
sondern dienen der Effizienzsteigerung.

Die für den Kundenzentrumsbetrieb wichtigen, 
sich mitunter ad hoc ändernden Anforderungen 
an personalvertretungsrelevante Rahmenbedin-
gungen der Tätigkeit können bei knappen Fristen 
nur auf kurzem Wege und mittels betriebsnaher 
Informationen und Kenntnisse des jeweiligen Auf-
gabenfelds vermittelt werden. Dazu bedarf es 
eines eigenen Personalrats, der die konkrete Be-
troffenheit der Beschäftigten wie auch die Anfor-
derungen der Organisation genau kennt. So ist 
der notwendige Interessenausgleich zwischen 
Betriebsleitung und Beschäftigten in der gebote-
nen Zeit herzustellen. 

Ab Beginn des Vollbetriebs zum 1. April 2023 bis 
zur Wahl des Personalrats des „Hamburg Ser-
vice“ wird der Personalrat des Bezirksamts Har-
burg die entsprechenden Aufgaben und Befug-
nisse wahrnehmen. Bereits während der Projekt-
phase konnte auf Grund eines intensiven Aus-
tauschs zwischen dem Projekt KUZ und dem 
Personalrat des Bezirksamts Harburg eine ent-
sprechende Einigung erzielt werden. Die Beteilig-
ten haben sich unter Einbeziehung der Gewerk-
schaften auf konkrete Verfahrensschritte verstän-
digt, die in den verschiedenen Phasen (Projekt-
phase/Überführungsphase/Vollbetrieb) einen rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten. Gemeinsames 
Ziel ist es, dass Mitbestimmungsrechte jederzeit 
umfassend und kompetent wahrgenommen wer-
den können. Die hierfür erforderliche gesetzliche 
Regelung findet sich in Anlage 1 dieser Druck-
sache. Die Gesetzesbegründung ist Ziff. II. zu 
entnehmen. 

6.  Auswirkungen auf den Haushalt

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023/2024 
wurde der Bürgerschaft zugeleitet (Drucksache 
22/9000). Mit dieser Drucksache werden Ergän-
zungen des Entwurfs für die Einzelpläne 1.1 des 
Senats und des Personalamts, 1.2 bis 1.8 der Be-
zirksämter, 3.2 der BWFGB sowie 9.2 „Allge-
meine Finanzwirtschaft“ vorgenommen, die auf 
Grund der zwischenzeitlich abgeschlossenen 
Konzeption des „Hamburg Service“ erforderlich 
sind.

6.1  Haushaltsstrukturen

6.1.1   Anpassung des Entwurfs der Haushalts-
struktur des Einzelplans 3.2

Die Errichtung der neuen Organisationseinheit 
„Hamburg Service“ im Geschäftsbereich der für 
die Bezirke zuständigen Behörde bedarf insbe-
sondere der Anpassung des Entwurfs der Haus-
haltsstruktur des Einzelplans 3.2. Es wird ab dem 
Haushaltsjahr 2023 eine neue Produktgruppe 
298.03 „Hamburg Service“ im Aufgabenbereich 
298 „Bezirksverwaltung“ des Einzelplans 3.2 ein-
gerichtet. 

Aus den Produktgruppen 206.01, 210.01, 214.01, 
218.01, 222.01, 226.01 und 230.01 „Einwohner- 
und Personenstandswesen“ der Aufgabenberei-
che „Bürgerservice“ der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 
der Bezirksämter werden jeweils die Produkte 
„Einwohnerdaten“ und „Ausländerangelegenhei-
ten“ herausgelöst und in die neue Produktgruppe 
298.03 „Hamburg Service“ überführt. Aus der 
Produktgruppe 230.01 „Einwohner- und Perso-
nenstandswesen“ des Aufgabenbereichs 230 
„Bürgerservice“ des Einzelplans 1.8 des Bezirks-
amts Harburg wird zusätzlich das Produkt „Zen-
trales Meldewesen“ herausgelöst und in die Pro-
duktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ überführt. 

Mit der Überführung der vorstehend genannten 
Produkte in die neue Produktgruppe 298.03 
„Hamburg Service“ wird das in Drucksache 
22/9000 in den Einzelplänen der Bezirksämter für 
diese formulierte Ziel „Z001: Rechtsnormen des 
Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung 
des Aspekts der Kundenorientierung sind umge-
setzt“ gleichlautend übernommen, da sich an den 
Fachaufgaben nichts ändert. So ist eine inhalt-
liche Kontinuität gegeben und eine Vergleichbar-
keit über die Zeit grundsätzlich sichergestellt. Aus 
demselben Grund werden auch die Kennzahlen 
mit Bezug zum Ziel Z001 gleichlautend ausbracht:
– B_298_03_001 Ausgestellte Personaldoku-

mente
– B_298_03_002 Erteilte Aufenthaltstitel
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– B_298_03_003 Durchschnittliche Wartezeit 
der Terminkunden im Fachbereich Einwohner-
wesen

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bezüglich der 
Kennzahl „Erteilte Aufenthaltstitel“ die Zählweise 
zu ändern ist. In der Vergangenheit wurden auch 
sogenannte Fiktionsbescheinigungen nach § 81 
Absatz 5 Aufenthaltsgesetz unter dem Begriff „Er-
teilte Aufenthaltstitel“ subsumiert. Tatsächlich 
wird hierdurch aber lediglich ein vorläufiges Auf-
enthaltsrecht auf Grundlage einer juristischen 
Fiktion begründet, jedoch keine Entscheidung in 
der Sache getroffen, sodass der Bearbeitungs-
prozess noch nicht als abgeschlossen gelten 
kann. Die Fiktionsbescheinigungen, die heute gut 
ein Drittel der summierten „Erteilungen“ ausma-
chen, sind daher nicht mehr mitzuzählen. Durch 
die mit der Neustrukturierungsmaßnahme be-
zweckte Steigerung der Leistungseffizienz soll 
die Dauer der Bearbeitungsprozesse verkürzt 
und entsprechend die Anzahl der pro Jahr erteil-
ten Aufenthaltstitel erhöht werden. Da der Zeit-
aufwand für die Erteilung von Aufenthaltstiteln 
jedoch vergleichsweise größer ist, wird ihre An-
zahl nicht in der Höhe der heute noch mitgezähl-
ten Fiktionsbescheinigungen steigen. In der 
Folge ist der Kennzahlenwert dauerhaft abzusen-
ken. Da etwaige Maßnahmen des „Hamburg Ser-
vice“ zur Steigerung der Leistungseffizienz Zeit 
brauchen, um wirken zu können, wird der Kenn-
zahlenwert für das Haushaltsjahr 2023 etwas 
stärker abgesenkt, bevor im Haushaltsjahr 2024 
entsprechend ansteigt und in dieser Höhe in 
Haushaltsjahren 2025 und 2026 fortgeschrieben 
wird. 

Die konkreten Änderungen der Kennzahlen und 
Kennzahlenwerte sind der Anlage 2, die Ände-
rung des Kennzahlenbuchs des Einzelplans 3.2 
der Anlage 3 zu entnehmen.

6.1.2   Anpassung des Entwurfs der Haushalts-
strukturen der Einzelpläne 1.2 bis 1.8

Mit Überführung der Fachbereiche KUZ 11, KUZ 
12 und ZM entfällt das bisher im Vorbericht zu 
den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 der Bezirksämter 
enthaltene Ziel „Z001: Rechtsnormen des Ein-
wohnerwesens unter besonderer Beachtung des 
Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt“. 

Des Weiteren entfallen im Vorbericht die Kenn-
zahlen und Kennzahlenwerte „BS_EAS_001 
 Ausgestellte Personaldokumente“, „BS_EAS_003 
Erteilte Aufenthaltstitel“ und „BS_EAS_007 
Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden 
im Fachbereich Einwohnerwesen“. Auch die 

Kennzahlenblätter im Kennzahlenbuch für diese 
Kennzahlen entfallen, vgl. Anlage 3.

Darüber hinaus macht die Neustrukturierungs-
maßnahme eine Anpassung der verbleibenden 
Kennzahlenwerte erforderlich. Betroffen sind die 
Kennzahlenwerte und Kennzahlen „BS_D1_003 
Personalkosten“ im Verhältnis zu den Personal-
kosten des jeweiligen Einzelplans sowie „BS_
D1_004 Personalkosten“ pro Vollzeitäquivalent 
des jeweiligen Einzelplans.

Schließlich sind auch die Kennzahlenwerte „BS_
ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze“, 
„BS_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirm-
arbeitsplatz“ und „BS_ITB_006 Betreute Bild-
schirmarbeitsplätze je VZÄ“ der Produktgruppe 
217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenhei-
ten“ des Aufgabenbereichs „Steuerung und Ser-
vice“ des Einzelplans 1.5 des Bezirksamts Ham-
burg-Nord anzupassen. 

Die konkreten Änderungen der Kennzahlen und 
Kennzahlenwerte sind der Anlage 2, die Änderun-
gen des Kennzahlenbuchs bezogen auf die Ein-
zelpläne 1.2 bis 1.8 der Anlage 3 zu entnehmen. 
Die Anpassungen des Vorberichts zu den Einzel-
plänen der Bezirksämter sind in Anlage 4 darge-
stellt. Sonstige Änderungen und Korrekturen sind 
in der Anlage 5 enthalten.

6.2  Haushaltsrechtliche Regelungen

6.2.1   Anpassung des Entwurfs der haushalts-
rechtlichen Regelungen des Einzelplans 
3.2

Mit der Anpassung der Haushaltsstrukturen sind 
zugleich haushaltsrechtliche Regelungen für die 
neu zu schaffende Produktgruppe 298.03 „Ham-
burg Service“ im Aufgabenbereich 298 „Bezirks-
verwaltung“ des Einzelplans 3.2 zu treffen, vgl. 
Anlage 6. 

Sie bezwecken zum einen eine möglichst weitge-
hende haushälterische Eigenständigkeit des 
„Hamburg Service“. Zum anderen soll ein mög-
lichst hohes Maß an Flexibilität sichergestellt wer-
den. Dies ist erforderlich, damit die Organisati-
onseinheit die in Bezug auf die Nachfrage der von 
ihr angebotenen Verwaltungsdienstleistungen zu 
erwartenden Dynamiken abbilden kann und somit 
handlungsfähig im Hinblick auf die Umsetzung 
der unter Ziff. I. 1. dargestellten Ziele bleibt.

6.2.2   Anpassung des Entwurfs der haushalts-
rechtlichen Regelungen der Einzelpläne 
1.2 bis 1.8

In den Einzelplänen 1.2. bis 1.8 der Bezirksämter 
entfällt eine der den Aufgabenbereichen „Bürger-
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service“ jeweils zugeordneten Regelungen zur 
Deckungsfähigkeit, vgl. Anlage 6. 

6.3  Ergänzung des Entwurfs des Haushaltsbeschlus-
ses 2023/2024

Mit der Änderung der Haushaltsstrukturen im 
Sinne der vorliegenden Ergänzung des Entwurfs 
des Haushaltsplans 2023/2024 ist zugleich eine 
Ergänzung von Artikel 6 des Haushaltsbeschlus-
ses gemäß Anlage 7 vorgesehen. Beantragt wird 
damit eine Ermächtigung, die es ermöglicht, Zu-
ordnungsfehler und Ungenauigkeiten im Rahmen 
der Neustrukturierungsmaßnahme mit Einwilli-
gung der für Finanzen zuständigen Behörde un-
terjährig zu berichtigen. 

6.4 Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Zur Sicherstellung der überjährigen Handlungs-
fähigkeit des für die Kundenzentren zuständigen 
„Hamburg Service“ bedarf es Verpflichtungs-
ermächtigungen (VE) insbesondere für den Ab-
schluss von Miet- und IT-Verträgen. Diese wer-
den unter anderem zur Neuschließung bezie-
hungsweise zur Verlängerung bestehender Ver-
träge oder die Beauftragung von Dienstleistungen 
über das Haushaltsjahr 2023 hinaus benötigt. 

Mit der vorliegenden Drucksache wird daher für 
das Haushaltsjahr 2023 die Ausbringung einer 
konsumtiven VE im Kontenbereich „Kosten aus 
laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 
13.000 Tsd. Euro und für das Haushaltsjahr 2024 
in Höhe von 3.000 Tsd. Euro in der neuen Pro-
duktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ beantragt, 
um Verpflichtungen für zukünftige Haushalts-
jahre eingehen zu dürfen. 

6.5 Stellen, Kosten und Deckung

6.5.1  Überführungsphase 

Im Anschluss an die Beschlussfassung der Ham-
burgischen Bürgerschaft über die vorliegende 
Drucksache und die Beendigung des Projekts 
KUZ zum Jahresende 2022 beginnt eine dreimo-
natige Überführungsphase. In dieser Zeit wird in 
der BWFGB der für den 1. April 2023 geplante 
Personal- und Aufgabenübergang betreffend die 
Fachbereiche KUZ 11, KUZ 12 und ZM und somit 
der Start in den Vollbetrieb umfassend vorberei-
tet. Damit dieser reibungslos gelingt, sind die ein-
zelnen Intendanzbereiche aufzubauen und die 
Shared Services einzurichten, Geschäftspro-
zesse zu definieren, betriebsbezogene Abläufe 
festzulegen und alle sonstigen Maßnahmen zu 
treffen, die zur Herstellung der Betriebsfähigkeit 
des “Hamburg Service“ erforderlich sind. Ferner 

sind erste Vorkehrungen für eine aktivere Kom-
munikation mit den Bürgerinnen und Bürgern be-
züglich des künftig moderneren Leistungsange-
bots vorzunehmen. Weitere Schwerpunkte liegen 
schließlich in der weiteren Förderung der OZG-
Prozesse sowie in einer akzeptanzfördernden Be-
gleitung der von der Neuorganisation betroffenen 
Beschäftigten. Bereits vor dem Personalüber-
gang muss Klarheit bezüglich der neuen Struktu-
ren und Abläufe hergestellt werden, damit sie 
sich ab ihrem ersten Arbeitstag im „Hamburg Ser-
vice“ zurechtfinden können. 

Darüber hinaus sind in der Überführungsphase 
parallel diverse operative Tätigkeiten des Pro-
jekts KUZ fortzuführen, die ihm bis zu seiner Be-
endigung zum 31. Dezember 2022 obliegen und 
der Sicherung des Regelbetriebs der Kundenzen-
tren dienen. Hierunter fallen insbesondere: 

– das Controlling und die Steuerung der Leistun-
gen von KUZ 11, 

– die Verwaltung des aus vormals 70, ab der 
Überführungsphase aus 50 Beschäftigten be-
stehenden Stellenpools, 

– die Wahrnehmung der Aufgaben des Leit-
stands KUZ 11, 

– die zentrale Personalrekrutierung, Einarbei-
tung und Fortbildung, 

– die Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen 
für Nachwuchskräfte, 

– der Betrieb der mobilen Kundenzentren, 

– die anlassbezogene Steuerung von Sonder-
maßnahmen beispielsweise zur Bewältigung 
der Pandemiesituation und 

– die Implementierung von technischen Aufga-
ben in den fachlichen Leitstellen. 

Über die Gesamtlaufzeit der Überführungsphase 
werden für sämtliche vorstehend genannten Tä-
tigkeiten laufende Kosten in Höhe von insgesamt 
1.980 Tsd. Euro geplant. Sie wurden, soweit sie 
sich auf in der Überführungsphase fortzuschrei-
benden Tätigkeiten des Projekts beziehen, auf 
Grundlage des bisherigen Projektbudgets be-
rechnet. Es handelt sich ausschließlich um Sach-
kosten. Sie werden in Höhe von 784 Tsd. Euro 
dadurch gedeckt, dass Ansätze, die in der Druck-
sache 22/9000 bisher in der Produktgruppe 
283.01 „Zentrale Ansätze I“ des Aufgabenbe-
reichs „Zentrale Finanzen“ des Einzelplans 9.2 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt sind, 
entsprechend abgesenkt werden. In Bezug auf 
die restlichen 1.196 Tsd. Euro ist vorgesehen, 
entsprechende Mittel des „Fonds zur Effizienz-
steigerung“ zu beantragen. Die Personalkosten 
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werden über den laufenden Betrieb abgebildet. 
Im Übrigen vgl. Anlage 2.

6.5.2  Laufender Betrieb

6.5.2.1  Stellen

Für den laufenden Betrieb des „Hamburg Ser-
vice“ wurde ein Bedarf in Höhe von insgesamt 
627,01 Stellen ermittelt, der sich wie folgt zusam-
mensetzt:

Stellenbedarf Fachbereiche
KUZ 11 „Einwohnerdaten“ 309,23
KUZ 12 „Ausländerangelegenheiten“ 234,33
ZM 2 „Zentrales Meldewesen“ 18,03
Fachbereiche gesamt 561,59
Stellenbedarf Intendanz
Betriebsleitung 1
Betriebssteuerung 1
Leitungsassistenz 1
Referat Haushalt und Controlling 5
Referat Personal, Organisation und 
Recht 

17,5

Referat Interner Service 9
Referat Digitalisierung, IT und 
Projekte

14,92

Intendanz gesamt 49,42
Stellenbedarf Fachliche Steuerung
Temporäre Regionalsteuerung 
(entfällt Ende 2025)

1

Regionalleitungen 4
Assistenz der Regionalleitungen 1
Fachmanagement 5
Fachcontrolling 3
Personalvertretung 2
Fachliche Steuerung gesamt 16
Stellenbedarf „Hamburg Service“ 
gesamt

627,01

Dadurch, dass mit der Neustrukturierungsmaß-
nahme die Aufgaben der Fachbereiche KUZ 11, 
KUZ 12 und ZM sowie zugehörige Leitungs- und 
Assistenzaufgaben auf den „Hamburg Service“ 
übergehen, entfällt in den heute zuständigen 
Dienststellen der entsprechende Stellenbedarf. 
In der Folge wird der Stellenbedarf der neuen 
 Organisationseinheit im Wesentlichen dadurch 
gedeckt, dass die in den bisherigen Dienststellen 
nicht mehr benötigten Stellen in den dortigen 
Stellenplänen gestrichen und in gleicher Anzahl, 
aber teilweise in veränderter Wertigkeit im Stel-

lenplan der BWFGB oder in den Stellenplänen 
der Shared-Servicepartner neu ausgebracht wer-
den. Dies betrifft 
– 475,01 Stellen der Fachbereiche KUZ 11, KUZ 

12 und ZM, 
– 6,75 Stellen, die heute in den Bezirksämtern 

für die Leitung der Fachämter „Einwohnerwe-
sen zur Verfügung stehen,

– 2,45 Stellen, die heute in den Bezirksämtern 
für die Leitung der Dezernate „Bürgerservice“ 
zur Verfügung stehen,

– 10,57 Stellen, die heute in den Dezernaten 
„Bürgerservice“ mit Geschäftszimmerkräften 
besetzt sind,

– 14,9 Stellen der Dezernate „Steuerung und 
Service“ der Bezirksämter, 

– eine Stelle, die heute im Bezirksamt Hamburg-
Nord für bezirksübergreifende IT-Angelegen-
heiten zur Verfügung steht sowie

– eine Stelle, die das Amt „Bezirksverwaltung“ 
der BWFGB zur Verfügung stellt.

In den Stellenstreichungen der Bezirksämter sind 
außerdem zwei Planstellen für Beamte enthalten, 
die einen Aufstiegslehrgang besuchen, vgl. An-
lage 8. Sie sind bis zum Ende des Aufstiegslehr-
gangs, das heißt bis zum 31. August 2023 befris-
tet. Planstellen für Aufstiegslehrgänge können 
nach dem Entwurf des Artikels 9 Nr. 16 des Haus-
haltsbeschlusses 2023/2024 durch den Senat im 
Bedarfsfall ausgebracht werden (vgl. Drucksache 
22/9000). Deshalb sind diese Stellen nicht in der 
obigen tabellarischen Übersicht zum Stellenbe-
darf des „Hamburg Service“ berücksichtigt.

Zum Teil sind Stellen neu zu schaffen, ohne dass 
in gleicher Anzahl Stellen in den Stellenplänen 
anderer Dienststellen gestrichen werden. Hierfür 
gibt es verschiedene Gründe. Es handelt sich teil-
weise um Äquivalente für Stellen, die heute zwar 
zur Erledigung von KUZ-12-bezogenen Aufgaben 
zur Verfügung stehen, aber mit kw-Vermerken 
versehen sind, die einen Wegfall der Stellen zum 
Ende des Haushaltsjahres 2022 bewirken. Kon-
kret geht es um die fünf Stellen des Leitstands 
KUZ 12, die mit dem bezirklichen Projekt KUNdE 
implementiert wurden. Auf ihre Verstetigung und 
eine entsprechende Abbildung im Haushaltsplan-
Entwurf 202372024 wurde vor dem Hintergrund 
des mit der Neustrukturierungsmaßnahme ein-
hergehenden Zuständigkeitswechsels bislang 
verzichtet. 

Des Weiteren sind die Stellenneuschaffungen da-
durch begründet, dass die Stellenbestände abge-
bender Bereiche wie zum Beispiel die Dezernate 
„Steuerung und Service“ der Bezirksämter mit 
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dem Ziel der Stärkung der dortigen Strukturen 
vergleichsweise zurückhaltend in Anspruch ge-
nommen werden. Insgesamt handelt es sich um 
19,75 Stellen, die vor diesem Hintergrund zusätz-
lich neu zu schaffen sind. Darin ist auch das Äqui-
valent zu den sechs Stellen des Leitstands KUZ 
11 bei der Kasse.Hamburg enthalten. 

Darüber hinaus hat das Projekt KUZ für den Fach-
bereich KUZ 12 ein Defizit in Höhe von 18,55 Stel-
len festgestellt, das durch die Schaffung zusätz-
lich neuer Stellen zu decken ist. Die Maßnahme 
dient dem Abbau von Rückständen, soll die An-
tragsbearbeitung beschleunigen und stellt somit 
gleichzeitig einen Beitrag zur Umsetzung der 
Fachkräftestrategie der Freien und Hansestadt 
Hamburg dar.

Die Neuschaffung der insgesamt 38,3 zusätz-
lichen Stellen kann über eine ab dem Haushalts-
jahr 2027 zu erwartende Effizienzsteigerung mehr 
als kompensiert werden. Diese kann unter der 
Voraussetzung in etwa gleichbleibender Fallzah-
len vor allem durch die zentrale Anpassung der 
Arbeitsabläufe, den Abbau von Rückständen, die 
Reduzierung von Stellenvakanzen und dem in 
der Folge geringeren Einarbeitungsaufwand für 
die Beschäftigten, der Umsetzung der Maßnah-
men zur Effizienzsteigerungen des Programms 
KUNdE sowie durch die Ausweitung und entspre-
chende Nutzung der Onlinedienste erzielt wer-
den.

Schließlich wird der Gesamtbedarf des „Hamburg 
Service“ durch bereits an die BWFGB übertra-
gene Stellen gedeckt. Hierbei handelt es sich um

– die verbleibenden 50 Stellen des Personal-
pools des Leitstands KUZ 11 sowie

– 22,03 Stellen der Fachbereiche KUZ 11, die in 
den Bezirksämtern vakant geworden waren.

Von den insgesamt 627,01 Stellen des „Hamburg 
Service“ werden schließlich 7,5 Stellen dem Be-
zirksamt Hamburg-Nord zur personellen Abbil-
dung des geplanten Shared Service „Personal“, 
0,5 Stellen dem Landesbetrieb ZAF/AMD für den 
Shared Service „Ausbildungsleitung“ sowie eine 
Stelle der Abteilung „Finanzen und Bau“ des 
Amts für Zentrale Dienste der BWFGB für durch 
den „Hamburg Service“ begründete zusätzliche 
Aufgaben des Beauftragten für den Haushalt und 
in den Bereichen Haushaltsplanung, Haushalts-
steuerung und Haushaltsberichtswesen zur Ver-
fügung gestellt. Sie werden in den jeweiligen Stel-
lenplänen ausgebracht. 

Sämtliche Anpassungen der Stellenpläne werden 
zum 1. Januar 2023 wirksam. 

Im Übrigen wird auf die Anlagen 8 und 9 verwie-
sen. 

6.5.2.2   Kosten und Deckung 

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 entstehen 
für den laufenden Betrieb Kosten, die zu Erhö-
hungen der Ansätze für die Ermächtigungen, 
Kosten zu verursachen, in der Produktgruppe 
246.01 „Steuerung und Service“ und der neuen 
Produktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ des 
Einzelplans Einzelplan 3.2 der BWFGB sowie zu-
nächst in der Produktgruppe 204.03 „ZAF/AMD“ 
des Einzelplans 1.1 des Senats und des Perso-
nalamts führen. Die Deckung erfolgt durch die 
Absenkung der Ansätze für die Ermächtigung, 
Kosten zu verursachen, in den Einzelplänen 1.2 
bis 1.8 der Bezirksämter, im Einzelplan 3.2 der 
BWFGB, dort in der Produktgruppe 298.01 „Be-
zirksverwaltung“, sowie im Einzelplan 9.2. Die 
Aufgliederung nach Kontenbereichen und nach 
betroffenen Produktgruppen ist teilweise der 
nachfolgenden tabellarischen Übersicht und in 
Gänze der Anlage 2 zu entnehmen. 
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In den oben dargestellten Kontenbereichen sind 
in Bezug auf den Einzelplan 1.5 des Bezirksamts 
Hamburg-Nord die Ansatzabsenkung zugunsten 
des „Hamburg Service“ und die Ansatzerhöhung 
auf Grund des Shared-Service „Personal“ saldiert 
dargestellt. Da die Ansatzabsenkung höher ist als 
die Ansatzerhöhung, ist Letztere in der vorste-
henden tabellarischen Übersicht lediglich implizit 
enthalten. 

Die Ansatzerhöhung im Einzelplan 1.1 des Se-
nats und des Personalamts bildet die Kosten ab, 
in deren Höhe sich die Zuführung des Personal-
amts an den Wirtschaftsplan 2023/2024 des ZAF/
AMD für den Shared-Service „Ausbildungslei-
tung“ erhöht. Die Änderung des Wirtschaftsplan-
entwurfs ist Anlage 10 zu entnehmen. 

Aus den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 der Bezirks-
ämter werden Ansätze für Globale Minderkosten 

Ansatzerhöhungen in Tsd. €
Epl 3.2 der BWFGB, PG 298.03 Hamburg Service 43.541 40.451 40.905 41.220

Epl. 3.2 der BWFGB, PG 246.01 Steuerung und Service  84 86 87 88
Epl. 1.1 des Senats und des Personalamts, PG 204.03

ZAF/AMD 43 57 58 59
Ansatzerhöhungen gesamt 43.668 40.594 41.050 41.367

Ansatzabsenkungen in Tsd. €
Epl. 1.2 des Bezirksamts Hamburg‐Mitte ‐6.774 ‐6.874 ‐6.983 ‐7.091

Epl. 1.3 des Bezirksamts Altona ‐3.885 ‐3.939 ‐3.995 ‐4.043
Epl. 1.4 des Bezirksamts Eimsbüttel ‐3.130 ‐3.188 ‐3.238 ‐3.301

Epl. 1.5 des Bezirksamts Hamburg‐Nord  ‐4.387 ‐4.416 ‐4.492 ‐4.559
Epl. 1.6 des Bezirksamts Wandsbek ‐5.700 ‐5.856 ‐6.010 ‐6.104
Epl. 1.7 des Bezirksamts Bergedorf ‐2.186 ‐2.215 ‐2.244 ‐2.271
Epl. 1.8 des Bezirksamts Harburg ‐3.600 ‐3.666 ‐3.650 ‐3.713

Epl. 3.2 der BWFGB  ‐1.434 ‐1.439 ‐1.437 ‐1.436
Epl. 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft ‐12.573 ‐9.000 ‐9.000 ‐8.850

Ansatzabsenkungen gesamt ‐43.668 ‐40.594 ‐41.049 ‐41.367

2023 2024 2025 2026

Ansatzerhöhungen in Tsd. €

Epl. 3.2 der BWFGB, 
PG 298.03 Hamburg Service

Erlöse 24.533 24.533 24.533 24.533
davon zusätzl. veranschlagte Erlöse 3.000 3.000 3.000 3.000

Kosten aus laufender Verwaltungstätigeit 22.774 22.056 22.133 22.212
davon IT‐Kosten 4.489 4.489 4.500 4.501
Personalkosten 41.717 39.290 39.602 39.853

Kosten aus Transferleistungen 122 108 107 106
Kosten aus Abschreibungen 49 48 41 28

Sonstige Kosten 3.412 3.483 3.554 3.554
Epl. 3.2 der BWFGB,
PG 246.01 Steuerung und Service 

Kosten aus laufender Verwaltungstätigeit 9 9 9 9
Personalkosten 75 77 78 79

Epl. 1.1 des Senats und des Personalamts
PG 204.03 ZAF/AMD

Kosten aus Transferleistungen 43 57 58 59
Ansatzerhöhungen gesamt 43.668 40.595 41.049 41.367

Ansatzabsenkungen in Tsd. €

Epl. 1.2 bis 1.8 der Bezirksämter
Erlöse ‐22.629 ‐22.567 ‐22.498 ‐22.499

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ‐16.849 ‐16.857 ‐16.857 ‐16.857
davon IT‐Kosten ‐4.384 ‐4.392 ‐4.392 ‐4.392
Personalkosten ‐32.078 ‐32.499 ‐32.888 ‐33.367

Kosten aus Transferleistungen ‐165 ‐165 ‐165 ‐165
Kosten aus Abschreibungen ‐49 ‐48 ‐41 ‐28

Sonstige Kosten ‐4.508 ‐4.517 ‐4.519 ‐4.520

Epl. 3.2 der BWFGB 
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ‐9 ‐9 ‐9 ‐9

Personalkosten ‐75 ‐77 ‐78 ‐79

Epl. 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Kosten ‐1.199 ‐694 ‐694 ‐694

Globale Mehrkosten ‐11.374 ‐8.306 ‐8.306 ‐8.156
Ansatzabsenkungen gesamt ‐43.668 ‐40.595 ‐41.049 ‐41.367
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in Höhe von insgesamt 1.359 Tsd. Euro für das 
Haushaltsjahr 2023, in Höhe von insgesamt 1.364 
Tsd. Euro für das Haushaltsjahr 2024, in Höhe 
von insgesamt 1.359 Tsd. Euro für das Haushalts-
jahr 2025 und in Höhe von insgesamt 1.358 Tsd. 
Euro für das Haushaltsjahr 2026 in den Einzel-
plan 3.2 der BWFGB verlagert.

6.5.3  Kundenzentrum Hamburg-City

6.5.3.1  Stellen 

Die Fortführung des Betriebs des Sonderstand-
orts „Kundenzentrum Hamburg-City“ im Jahr 
2023 hat zur Folge, dass die aktuell 50 temporä-
ren Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
bis zum 31. Dezember 2023 verlängert werden. 
Sie werden im Stellenplan der BWFGB abgebil-
det. 

6.5.3.2  Kosten und Deckung

Für den weiteren Betrieb des Standorts „Kunden-
zentrum Hamburg-City“ fallen im Haushaltsjahr 
2023 Kosten in Höhe von insgesamt ca. 4.173 
Tsd. Euro an. Hierbei handelt es sich um Perso-
nalkosten in Höhe von 2.969 Tsd. Euro und Sach-
kosten in Höhe von 1.204 Tsd. Euro. Diese Kos-
ten sind in der Produktgruppe 298.03 „Hamburg 
Service“ des Einzelplans 3.2 der BWFGB berück-
sichtigt und werden im Wege der Absenkung von 
Ansätzen gedeckt, die bisher der Produktgruppe 
283.01 „Zentrale Ansätze I“ des Einzelplans 9.2 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet sind. 
Die Kosten sind in den Kosten des laufenden Be-
triebs für das Haushaltsjahr 2023 enthalten, 
s. Ziff. I.6.5.2.2.

7. Erforderliche Anpassungen der Organisati-
onsstrukturen der Bezirksämter

Mit der Umsetzung der Neustrukturierungsmaß-
nahme werden Anpassungen der Organisations-
strukturen der Bezirksämter notwendig. Nach der 
Überführung der Fachbereiche KUZ 11, KUZ 12 
und ZM in den „Hamburg Service“ sind in den zu-
ständigen Dezernaten neben den Standesämtern 
(Fachämter Personenstandwesen) weiterhin zum 
Beispiel folgende Bereiche angesiedelt: der „Te-
lefonische HamburgService“ im Bezirksamt 
Wandsbek, die Fachämter „Hilfen nach dem Be-
treuungsgesetz“ und das Zentrale Fundbüro im 
Bezirksamt Altona. Ein Verfahren zur Bestim-
mung der notwendigen Anpassungen in der 
 Organisation wurde bereits von den Bezirksamts-
leitungen gemeinsam mit der für Bezirke zustän-
digen Behörde initiiert. 

II.
Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Verwaltungsbehörden und des 

Bezirksverwaltungsgesetzes 

1. Anlass und Ziel 

Die Überführung der Fachbereiche KUZ 11, KUZ 
12 und ZM aus den Bezirksämtern in den „Ham-
burg Service“ und der damit einhergehenden ins-
titutionalisierten Wahrnehmung von originären 
Verwaltungsaufgaben einer Fachbehörde durch 
nunmehr eine Organisationseinheit im Geschäfts-
bereich der für die Bezirke zuständigen Behörde, 
bedeutet eine Neuerung für die Hamburger Ver-
waltung. Auf Bundesebene sowie in einigen Län-
dern ist die zentrale Bündelung von Verwaltungs-
aufgaben unterschiedlicher Ressorts bereits bun-
des- beziehungsweise landesrechtlich geregelt 
und wird auch praktiziert. In Hamburg bedarf es 
hierfür einer Änderung von § 4 VerwBehG. 

Des Weiteren besteht das Anliegen, bei Entschei-
dungen über die Kundenzentrumsstandorte die 
Perspektive der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
verbindlich mit einzubeziehen. Dies kann am wir-
kungsvollsten im Wege der Anhörung der jeweils 
örtlich zuständigen Bezirksversammlung erfol-
gen. § 28 BezVG ist entsprechend anzupassen. 

Mit der Entscheidung über die Umsetzung der 
Neustrukturierungsmaßnahme wird ferner der 
Personal- und Aufgabenübergang gesetzlich ge-
regelt. Darüber hinaus bedarf es einer gesetz-
lichen Regelung der übergangsweisen Wahrneh-
mung der personalvertretungsrechtlichen Aufga-
ben und Pflichten. Im Sinne einer aus Sicht der 
Beschäftigten optimalen Interessenvertretung in 
der Übergangszeit bis zur Wahl des Personalrats 
des „Hamburg Service“ wird insoweit eine Abwei-
chung von den Vorgaben des HmbPersVG vorge-
sehen. Danach ist der Personalrat des Bezirks-
amts Harburg übergangsweise zuständig. 

Bezüglich des konkreten Inhalts wird auf Anlage 1 
verwiesen.

2. Begründung

2.1  Allgemeines 

Die Überführung der Fachbereiche KUZ 11, KUZ 
12 und ZM aus den Bezirksämtern in eine neue 
Organisationseinheit bei der BWFGB erfordert 
eine Änderung des Gesetzes über Verwaltungs-
behörden. Konkret ist sicherzustellen, dass 
Durchführungsaufgaben in Bezug auf ressort-
fremde Fachgesetze und -verordnungen der 
 Organisationseinheit „Hamburg Service“, die im 
Geschäftsbereich der für die Bezirke zuständigen 
Behörde errichtet wird, übertragen werden kön-



20

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/9366

nen. Das Hamburgische Landesrecht kennt bis-
her lediglich die Aufgabenübertragung auf die 
Bezirksämter. Damit der Senat seiner in Artikel 33 
Absatz 2 Satz 2 HV normierten Bestimmung, die 
Verwaltung zu führen, umfassend gerecht wer-
den kann, ist es notwendig, die rechtliche Grund-
lage dafür zu schaffen, dass er unterschiedliche 
Ressorts betreffende Durchführungsaufgaben im 
Geschäftsbereich der für die Bezirke zuständigen 
Behörde bündeln und somit eine durchgreifen-
dere Steuerung sicherstellen kann. Gemäß Arti-
kel 57 Satz 1 HV, wonach Gliederung und Aufbau 
der Verwaltung gesetzlich zu regeln sind, hat dies 
durch Gesetz zu erfolgen. In Ansehung des aus 
Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Arti-
kel 55 HV resultierenden Ressortprinzips ist unter 
dem Gesichtspunkt der demokratischen Verwal-
tungslegitimation gleichzeitig dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Verantwortungsbeziehungen klar 
geregelt und im Wege einer entsprechenden Auf-
sichtsstruktur verbindlich abgebildet sind. 

Darüber hinaus bedarf es einer Ergänzung von 
§ 28 BezVG. Angesichts der Herauslösung der 
Kundenzentren aus der Zuständigkeit der Be-
zirksämter und dem gleichzeitigen Verbleib ihrer 
Standorte in den Bezirken, ist eine institutionali-
sierte Einbeziehung der Perspektive der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort bezüglich entsprechen-
der Standortentscheidungen erforderlich. Dies 
soll über die Anhörung der jeweils örtlich zustän-
digen Bezirksversammlungen sichergestellt wer-
den. 

Schließlich sind die Zuordnung der Fachbereiche 
„Einwohnerdaten“, „Ausländerangelegenheiten“ 
und „Zentrales Meldewesen“ zur neuen Organi-
sationseinheit „Hamburg Service“ im Geschäfts-
bereich der für die Bezirke zuständigen Behörde 
sowie der Übergang des zugehörigen von Perso-
nal gesetzlich zu regeln. Einer gesetzlichen Re-
gelung bedarf es ferner im Hinblick auf die über-
gangsweise Wahrnehmung der Aufgaben und 
Befugnisse der Personalvertretung der Dienst-
stelle „Hamburg Service“ durch den Personalrat 
des Bezirksamts Harburg, da dies eine Abwei-
chung von § 28 Absatz 6 PersVG darstellt. Zu re-
geln ist schließlich der Umgang mit bestehenden 
Dienstvereinbarungen.

2.2  Einzelbegründungen

Artikel 1

Die Änderung ermöglicht die Übertragung der 
Durchführung von Fachgesetze und -verordnun-
gen auf den „Hamburg Service“ als Organisati-
onseinheit im Geschäftsbereich einer Fachbe-
hörde, die nicht von dem nach der Geschäftsver-

teilung des Senats originär für diese Durchfüh-
rungsaufgaben verantwortlichem Senatsmitglied 
geleitet wird. Dies dient der im gesamtstädtischen 
Interesse liegenden Bündelung ähnlicher, zu-
sammenhängender oder sich ergänzender, je-
doch nicht demselben Verwaltungszweig zugehö-
riger Verwaltungsdienstleistungen auf Ebene der 
Fachbehörden. Hiermit wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass die derzeit in den Kunden-
zentren der sieben Bezirksämter angebotenen 
Verwaltungsdienstleistungen einer einheitliche-
ren, effizienteren und qualitätsoptimierten Durch-
führung bedürfen. Diese ist am wirkungsvollsten 
im Wege einer zentralen, durchgreifenden Steue-
rung sicherzustellen, vgl. Ziff. I.3.2. 

Die Gesetzesänderung steht mit dem in Artikel 55 
in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 2 HV veran-
kerten Ressortprinzip im Einklang. Die Übertra-
gung der Durchführung von Fachgesetze und 
-verordnungen auf den „Hamburg Service“ be-
rührt nicht den einem Senatsmitglied nach der 
Geschäftsverteilung zugewiesenen Verantwor-
tungsbereich, da die Verantwortungsbeziehun-
gen mit der Gesetzesänderungen klar geregelt 
und gleichzeitig mit einer entsprechend geteilten 
Aufsichtsstruktur versehen werden. Durch Letz-
tere ist das jeweilige Senatsmitglied weiterhin in 
der Lage, maßgeblich Einfluss auf die fachliche 
Aufgabenerledigung zunehmen. Konkret sieht 
die geteilte Aufsichtsstruktur vor, dass ihm ge-
genüber dem „Hamburg Service“ die Instrumente 
der Rechts- und Fachaufsicht zur Verfügung ge-
stellt werden. Da in den Kundenzentren derzeit 
sowie auch nach ihrer Überführung in die neue 
Organisationseinheit „Hamburg Service“ im Ge-
schäftsbereich der für die Bezirke zuständigen 
Behörde unterschiedliche bundesrechtliche und 
landesrechtliche Fachgesetze und -verordnun-
gen vollzogen werden, muss auch weiterhin eine 
Fach- und Rechtsaufsicht bei den fachlich zu-
ständigen Behörden bestehen. Aus diesem 
Grund bestimmt § 4 Absatz 4 Satz 3, dass die 
Rechts- und Fachaufsicht über den „Hamburg 
Service“ durch die jeweils zuständige Fachbe-
hörde ausgeübt wird. 

Das Ressortprinzip aus Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 
HV und Artikel 55 HV wird insbesondere dadurch 
gewahrt, dass die Mittel der Rechts- und Fachauf-
sicht nicht gegenüber der für die Bezirke zustän-
digen Behörde, sondern unmittelbar gegenüber 
dem „Hamburg Service“ angewendet werden. 
Durch den eindeutigen Wortlaut des § 4 Absatz 4 
Satz 2 und 3 ist zudem hinreichend klargestellt, 
welches Senatsmitglied jeweils für eine konkrete 
Verwaltungstätigkeit der Einheit „Hamburg Ser-
vice“ verantwortlich ist. Diese Regelung ent-
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spricht der bestehenden Struktur der Fach- und 
Rechtsaufsicht der jeweils zuständigen Fachbe-
hörden über die Durchführung der ihren Ressorts 
zuzuordnenden Fachgesetze und -verordnungen 
durch die Bezirksämter und ihre Kundenzentren. 

Im Verwaltungsaufbau der Freien und Hanse-
stadt Hamburg nimmt die neue Organisationsein-
heit „Hamburg Service“ eine Sonderstellung ein. 
Zwar handelt es sich binnenorganisatorisch um 
ein Amt. Die besondere Aufsichtsstruktur macht 
es jedoch zu einer Organisationseinheit eigener 
Art. Die hierin zu sehende Ergänzung des Ham-
burger Verwaltungsaufbaus ist sachgerecht, um 
die unter Ziff. I. 1. dargestellten Ziele erreichen zu 
können. Sie ist Ausdruck des in Artikel 57 Satz 1 
HV verankerten Rechts des Gesetzgebers, Glie-
derung und Aufbau der Verwaltung zu regeln. 

Artikel 2

Die Ergänzung trägt dem Umstand Rechnung, 
dass die Versorgung der Bevölkerung mit den 
heute in den Kundenzentren zu erbringenden 
Verwaltungsdienstleistungen auch nach der 
Überführung in eine neue Organisationseinheit 
“Hamburg Service“ im Geschäftsbereich der für 
die Bezirke zuständigen Behörde und der damit 
einhergehenden Bündelung der Verantwortung 
auf Fachbehördenebene die besonderen Bedarfe 
der Bürgerinnen und Bürger vor Ort abbilden 
muss. Um dies bestmöglich zu gewährleisten, ist 
neben der Vertretung der bezirksspezifischen In-
teressen durch die sieben Bezirksamtsleitungen 
im Verwaltungsrat die Einbeziehung der Perspek-
tiven der Bürgerinnen und Bürger darüber sicher-
zustellen, dass die örtlich zuständigen Bezirks-
versammlungen bei Standortscheidungen in 
Bezug auf die Kundenzentren angehört werden.

Artikel 3

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April 
2023 werden die Fachbereiche „Einwohnerda-
ten“, „Ausländerangelegenheiten“ und „Zentrales 
Meldewesen“ von den Bezirksämtern in die neue 
Organisationseinheit „Hamburg Service“ im Ge-
schäftsbereich der für die Bezirke zuständigen 
Behörde verlagert. Zu dem genannten Zeitpunkt 
werden auch Beschäftigte in die neue Organisa-
tionseinheit versetzt, und die für die Bezirke zu-
ständige Behörde – Amt Hamburg Service – tritt 
in die zum Zeitpunkt des Übergangs bestehen-
den Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhält-
nissen ein. Dies gilt für alle Beschäftigten, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
zum Personalbestand  gehören, auch wenn z.B. 
wegen Beurlaubung oder Zuweisung derzeit 
keine Beschäftigung in den Bezirksämtern oder 

anderen Dienststellen der Freien und Hansestadt 
Hamburg erfolgt. Angesichts der abschließenden 
gesetzlichen Regelung entfällt damit nach dem 
Grundgedanken des Hamburgischen Personal-
vertretungsgesetzes der Ansatzpunkt für eine 
 organisatorische und personelle Mitbestimmung 
der Personalvertretung. 

Von den gesetzlich angeordneten Versetzungen 
werden auch etwaige Mitglieder der betroffenen 
Personalräte erfasst. Artikel 3 Absatz 3 hat inso-
weit Vorrang vor § 52 Absatz 1 des Hamburgi-
schen Personalvertretungsgesetzes.

Absatz 4 bestimmt, dass zunächst der Personal-
rat des Bezirksamts Harburg übergangsweise die 
Aufgaben und Befugnisse der Personalvertretung 
der neuen Dienststelle „Hamburg Service“ wahr-
nimmt. Zwar sieht § 28 Absatz 6 HmbPersVG für 
den Fall der Bildung einer neuen Dienststelle 
durch Zusammenlegung von Dienststellen oder 
Teilen von Dienststellen vor, dass zunächst der 
für die Neuwahl des Personalrats zu bildende 
Wahlvorstand die Aufgaben und Befugnisse des 
Personalrats wahrnimmt. Der Intendanzbereich 
der neuen Dienststelle, der die Wahl oder die Be-
stimmung eines Wahlvorstandes nach den §§ 22 
bzw. 23 HmbPersVG organisieren könnte, wird 
jedoch zunächst umfassend mit der Finalisierung 
des Aufbaus der betrieblichen Strukturen sowie 
der Arbeitsprozesse beschäftigt sein. Um die Be-
triebsfähigkeit der neuen Dienststelle zu stärken 
und gleichzeitig eine personalratslose Zeit zu ver-
meiden, wird der Personalrat des Bezirksamts 
Harburg übergangsweise mit den Aufgaben der 
Personalvertretung betraut. Anders als der Perso-
nalrat der BWFGB ist er bereits mit den besonde-
ren Bedürfnissen der Beschäftigten in den Kun-
denzentren vertraut. Seine dringendste Aufgabe 
wird die schnellstmögliche Organisation der Per-
sonalratswahl sein. Die übergangsweise Wahr-
nehmung der Aufgaben und Befugnisse der Per-
sonalvertretung der Dienststelle „Hamburg Ser-
vice“ durch den Personalrat des Bezirksamts 
Harburg ist begrenzt bis zur Konstituierung des 
neuen Personalrats, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 2023.

Absatz 5 dient der Kompensation des personellen 
Mehraufwands, der dem Personalrat des Bezirk-
samts Harburg durch die übergangsweise Wahr-
nehmung der Aufgaben und Befugnisse der Per-
sonalvertretung des „Hamburg Service“ entste-
hen wird. Abweichend von § 50 Absatz 1 Hmb-
PersVG wird ihm bis zur Wahl des neuen Perso-
nalrats eine zusätzliche Freistellung in Höhe von 
einer Stelle gewährt. 



22

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/9366

Absatz 6 trifft Übergangsregelungen für die Fort-
geltung der mit den Bezirksämtern als bisherige 
Dienststellen der nunmehr der BWFGB zugeord-
neten Beschäftigten geschlossenen Dienstver-
einbarungen für die Fachbereiche „Einwohnerda-
ten“, „Ausländerangelegenheiten“ und „Zentrales 
Meldewesen“. Die Dienstvereinbarungen haben 
Bestand, solange sie nicht durch Zeitablauf, Kün-
digung oder Aufhebungsvereinbarung außer Kraft 
treten, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2023. Durch die Befristung der Fortgeltung auf 
einen Zeitraum von einem dreiviertel Jahr wird 
der neuen Dienststelle und dem neu zu wählen-
den Personalrat ein ausreichender Spielraum 
verschafft, bis dahin eigene, auf die besonderen 
Bedürfnisse des „Hamburg Service“ und seiner 
Beschäftigten zugeschnittene Nachfolgeregelun-
gen zu vereinbaren. Im Zeitpunkt des Übergangs 
bestehende Individualvereinbarungen gelten fort.

3. Kosten 

Durch die Gesetzesänderung werden keine Kos-
ten verursacht. 

III.

Vorwegüberweisung 

Die Vorwegüberweisung dieser Drucksache an 
den zuständigen Ausschuss ist erforderlich, damit 
eine gemeinsame Beratung mit dem Haushaltsplan-
Entwurf 2023/2024 (Drucksache 22/9000) sicherge-
stellt werden kann. Die Drucksache hat Auswirkungen 
auf den Haushalt, die zu Beginn des Haushaltsjahres 
2023 wirksam werden sollen, sodass dem Haushalts-
beschluss die entsprechende Ergänzung zugrunde zu 
legen ist. 

IV.

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

1. von den Ausführungen in dieser Drucksache 
Kenntnis nehmen,

2. das in Anlage 1 enthaltene Gesetz beschließen,

3. bei ihren Beratungen über den Haushaltsplan-Ent-
wurf 2023/2024 die in den Anlagen 2 bis 11 aufge-
führten Ergänzungen zugrunde legen.

V.
Anlagen 

Anlage 1: 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Verwaltungs-
behörden und des Bezirksverwaltungsgesetzes

Anlage 2:
Zahlenprotokoll 
Anlage 3:
Änderung von Kennzahlenbüchern
Anlage 4:
Veränderungen im Vorbericht zu den Einzelplänen 
der Bezirksämter
Anlage 5:
Sonstige Änderungen und redaktionelle Korrekturen
Anlage 6:
Haushaltsrechtliche Regelungen
Anlage 7:
Ergänzung des Haushaltsbeschlusses 2023/2024
Anlage 8:
Ergänzung Stellenpläne – Stellenstreichungen 
Anlage 9:
Ergänzung Stellenpläne – Neuschaffungen 
Anlage 10:
Wirtschaftsplanentwurf 2023/2024 des Landesbe-
triebs ZAF/AMD
Anlage 11:
Überleitungstabelle
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Artikel 1
Änderung des Gesetzes über Verwaltungs- 

behörden

In § 4 des Gesetzes über Verwaltungsbehörden in 
der Fassung vom 30. Juli 1952 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts I 2000-a), zuletzt 
geändert am 3. November 2020 (HmbGVBl. S. 559), 
wird folgender Absatz 4 angefügt:
 „(4) Im Geschäftsbereich der für die Bezirke zu-

ständigen Behörde wird das Amt Hamburg Service 
errichtet, das Verwaltungsaufgaben erledigt, die 
ihm durch den Senat zugewiesen werden. Die für 
die Bezirke zuständige Behörde übt die Dienstauf-
sicht aus. Die Rechts- und Fachaufsicht wird durch 
die jeweils zuständige Fachbehörde gegenüber 
dem Amt Hamburg Service ausgeübt.“

Artikel 2 
Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes

§ 28 Satz 1 des Bezirksverwaltungsgesetzes vom 
6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 452), zuletzt geändert 
am 28. April 2022 (HmbGVBl. S. 271), wird wie folgt 
geändert:
1. In Nummer 11 wird das Wort „und“ durch ein 

Komma ersetzt. 
2. In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch das 

Wort „und“ ersetzt. 
3. Es wird folgende Nummer 13 angefügt: „13. de-

zentrale Einrichtungen des Amts Hamburg Ser-
vice.“

Artikel 3
Schlussvorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2023 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die Fach-
ämter Einwohnerwesen der Bezirksämter dem Amt 
Hamburg Service im Geschäftsbereich der für die Be-
zirke zuständigen Behörde zugeordnet.

(3) Zum selben Zeitpunkt mit der Neuorganisation 
nach Absatz 2 sind die Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes des
1. Fachamts Einwohnerwesen des Dezernats Bür-

gerservice des Bezirksamts Hamburg-Mitte ohne 
Geschäftsstelle,

2. Fachamts Einwohnerwesen des Dezernats Bür-
gerservice des Bezirksamts Altona ohne Zentrales 
Fundbüro und ohne Geschäftsstellen,

3. Fachamts Einwohnerwesen des Dezernats Bür-
gerservice des Bezirksamts Eimsbüttel ohne Ge-
schäftsstelle,

4. Dezernats Bürgerservice des Bezirksamts Ham-
burg-Nord ohne das Fachamt Personenstands-
wesen und ohne Geschäftsstellen,

5. Fachamts Einwohnerwesen des Dezernats Bür-
gerservice des Bezirksamts Wandsbek,

6. Fachamts Einwohnerwesen des Dezernats Bür-
gerservice des Bezirksamts Bergedorf und

7. Dezernats Bürgerservice des Bezirksamts Har-
burg ohne das Fachamt Personenstandswesen 
und ohne Geschäftsstelle

in das Amt Hamburg Service der für die Bezirke zu-
ständigen Behörde versetzt. 

(4) Abweichend von § 28 Absatz 6 des Hamburgi-
schen Personalvertretungsgesetzes vom 8. Juli 2014 
(HmbGVBl. S. 299), zuletzt geändert am [Datum und 
Fundstelle] , nimmt zunächst der Personalrat des Be-
zirksamts Harburg übergangsweise die Aufgaben und 
Befugnisse der Personalvertretung der Dienststelle 
„Hamburg Service“ der Behörde für Wissenschaft, 
Forschung, Gleichstellung und Bezirke wahr. Die 
Amtszeit dieses Übergangspersonalrats endet, so-
bald ein nach den Bestimmungen des Hamburgischen 
Personalvertretungsgesetzes gewählter Personalrat 
der Dienststelle „Hamburg Service“ zu seiner ersten 
Sitzung zusammengetreten ist, spätestens jedoch 
zum 31. Dezember 2023. 

(5) Abweichend von § 50 Absatz 1 des Hambur-
gischen Personalvertretungsgesetzes erhält der Per-
sonalrat des Bezirksamts Harburg für den Zeitraum 
bis zur Neuwahl des Personalrats für die betriebliche 
Einheit eine zusätzliche Freistellung in Höhe von 
1,0 Stelle.

(6) Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
den Bezirksämtern für deren Fachbereich „Einwoh-
nerdaten“, „Ausländerangelegenheiten“ und „Zentra-
les Meldewesen“ jeweils geltenden Dienstvereinba-
rungen nach dem Hamburgischen Personalvertre-
tungsgesetz gelten für die nach Absatz 3 versetzten 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes jeweils fort, 
wenn sie nicht durch Zeitablauf, Kündigung oder Auf-
hebungsvereinbarung außer Kraft treten, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2023. 

Anlage 1 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über Verwaltungsbehörden und des Bezirksverwaltungsgesetz
Vom . . . . . . . . . .
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Änderung von Kennzahlenbüchern  

Die im Folgenden aufgeführten Ziele und Kennzahlen im Kennzahlenbuch der Einzelpläne 1.2 
bis 1.8 der Bezirksämter entfallen ersatzlos.  
 
1.2 Kennzahlen Aufgabenbereich Bürgerservice 
 
1.2.1 Produktgruppe „Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)“  
 
Ziel 001: Rechtsnormen des Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung des 
Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt. (Kennzahlen BS_EAS_001, 
BS_EAS_003 und BS_EAS_007) 
 
Kennzahl Bezeichnung  
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente 
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel 

BS_EAS_007 Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden im 
Fachbereich Einwohnerdaten 

 
Bezeichnung der Kennzahl  Ausgestellte Personaldokumente 
Ordnungskennziffer  BS_EAS_001 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Identitätsdokumente stellen die Grundlage des 

staatlichen und nichtstaatlichen Rechtsverkehrs 
dar. Es besteht für alle deutschen Staatsange-
hörigen eine gesetzlich vorgeschriebene Ausweis-
pflicht. Die bedarfsgerechte Versorgung der  
Bevölkerung mit Personaldokumenten ist eine 
Kernaufgabe des Fachbereichs. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Die hohe Fallzahl ausgestellter Personal-
dokumente bindet einen großen Anteil der im 
Fachbereich eingesetzten Personalressourcen. 
Dauerhafte Veränderungen der Nachfrage haben 
somit erheblichen Einfluss auf die Personal-
ausstattung und sind daher unmittelbar 
steuerungsrelevant. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  Anzahl aller ausgestellten Personaldokumente, 
d.h. alle Personalausweise, Reisepässe, 
Kinderreisepässe einschl. der vorläufigen 
Dokumente hierzu. 

Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  jede beliebige Periode, ganze Monate 
Anmerkungen / Erläuterungen  ./.  
Kennzahlentyp  Flusskennzahl 
 
Bezeichnung der Kennzahl  Erteilte Aufenthaltstitel 
Ordnungskennziffer  BS_EAS_003 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Mit der Erteilung von Aufenthaltstiteln werden die 

gesellschaftspolitischen Grundsätze der 
Zuwanderung und des Aufenthalts gemäß 
Aufenthaltsgesetz umgesetzt. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Veränderungen der Fallzahlen beeinflussen die 
zur Aufgabenerfüllung erforderliche Personal-
ressource und sind daher steuerungsrelevant. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel 
Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  quartalsweise 
Anmerkungen / Erläuterungen  ./.  
Kennzahlentyp  Flusskennzahl 
 

 Anlage 3
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Bezeichnung der Kennzahl  Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden 
im Fachbereich Einwohnerdaten 

Ordnungskennziffer  BS_EAS_007 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Die Wartezeit bis zur Erledigung der gewünschten 

Dienstleistung stellt einen der wichtigsten 
Parameter für die Kundenzufriedenheit dar. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Die Dauer der Wartezeit der Terminkunden 
korreliert mit der eingesetzten Personalressource 
und dem bereitgestellten Terminvolumen. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  Durchschnittliche Wartezeit je Terminkunde 
Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  jede beliebige Periode, ganze Monate 
Anmerkungen / Erläuterungen  ./.  
Kennzahlentyp  Bestandskennzahl  
 

 
Redaktionelle Anpassung einer Produktgruppenbezeichnung mit 
Auswirkung auf das Kennzahlenbuch 2023/2024 der Einzelpläne 1.2 bis 
1.8 Bezirksämter 
 
Die Umbenennung der bisherigen Produktgruppe „222.02 Hamburg Service (W/HS)“ im 
Einzelplan 1.6 des Bezirksamts Wandsbek in „222.02 Telefonischer Hamburg Service (W/HS)“ 
führt zu folgenden redaktionellen Änderungen im Inhaltsverzeichnis und bei den Erläuterungen 
zu den Kennzahlen im Kennzahlenbuch der Bezirksämter: 
 
Inhaltsverzeichnis:  1.2.3 Produktgruppe Telefonischer Hamburg Service (W/HS) 
 
1.2 Kennzahlen Aufgabenbereich Bürgerservice 
 
1.2.3 Produktgruppe Telefonischer Hamburg Service (W/HS) 
  
Bezeichnung der Kennzahl  Anzahl der ankommenden Anrufe im 

Berichtsjahr (in Tsd.) 
Ordnungskennziffer  BS_HS_001 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Die Kennzahl dient als Grundlage für den 

Ressourceneinsatz (u. a. VZÄ), der in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der zweiten 
Kennzahl steht und den Erfüllungsgrad direkt 
beeinflusst. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Veränderungen des Kennzahlenwertes stehen in 
einem direkten Zusammenhang mit dem 
Personaleinsatz. Die vertraglich geregelten 
Dienstleistungen des Telefonischen Hamburg 
Service sind sowohl steuerungsrelevant als auch 
beeinflussbar. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  durch Software registrierte Anzahl der 
ankommenden Anrufe 

Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  jede beliebige Periode, ganze Monate 
Anmerkungen / Erläuterungen  alleinige Wahrnehmung durch das Bezirksamt 

Wandsbek 
Kennzahlentyp  Flusskennzahl 
  

noch Anlage 3



43

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/9366

Bezeichnung der Kennzahl  Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den 
ankommenden Anrufen im Berichtsjahr 

Ordnungskennziffer  BS_HS_002 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Die vertraglich vereinbarte Anrufannahmequote 

von 80% der ankommenden Anrufe, steht in 
einem direkten Zusammenhang mit der 
Zielformulierung. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Veränderungen des Kennzahlenwertes stehen in 
einem direkten Zusammenhang mit der ersten 
Kennzahl. Die vertraglich geregelten 
Dienstleistungen des Telefonischen Hamburg 
Service sind sowohl steuerungsrelevant als auch 
beeinflussbar. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  angenommene Anrufe ÷ ankommende Anrufe × 
100 

Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  jede beliebige Periode, ganze Monate 
Anmerkungen / Erläuterungen  alleinige Wahrnehmung durch das Bezirksamt 

Wandsbek 
Kennzahlentyp  Bestandskennzahl 
 
  

noch Anlage 3
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Die im Folgenden aufgeführten Ziele und Kennzahlen werden im Kennzahlenbuch des 
Einzelplans 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke neu 
geschaffen: 
 
1.5 Kennzahlen Aufgabenbereich 298 Bezirksverwaltung 
 
1.5.5 Produktgruppe 298.03 „Hamburg Service“ 
 
Ziel 001: Rechtsnormen des Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung des 
Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt. (Kennzahlen B_298_03_001, 
B_298_03_002, B_298_03_003) 
 
Kennzahl Bezeichnung  
B_298_03_001 Ausgestellte Personaldokumente 
B_298_03_002 Erteilte Aufenthaltstitel 

B_298_03_003 Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden im 
Fachbereich Einwohnerwesen 

 
Bezeichnung der Kennzahl  Ausgestellte Personaldokumente 
Ordnungskennziffer  B_298_03_001 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Identitätsdokumente stellen die Grundlage des 

staatlichen und nichtstaatlichen Rechtsverkehrs 
dar. Es besteht für alle deutschen Staatsange-
hörigen eine gesetzlich vorgeschriebene Ausweis-
pflicht. Die bedarfsgerechte Versorgung der  
Bevölkerung mit Personaldokumenten ist eine 
Kernaufgabe des Fachbereichs. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Die hohe Fallzahl ausgestellter Personal-
dokumente bindet einen großen Anteil der im 
Fachbereich eingesetzten Personalressourcen. 
Dauerhafte Veränderungen der Nachfrage haben 
somit erheblichen Einfluss auf die Personal-
ausstattung und sind daher unmittelbar 
steuerungsrelevant. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  Anzahl aller ausgestellten Personaldokumente, 
d.h. alle Personalausweise, Reisepässe, 
Kinderreisepässe einschl. der vorläufigen 
Dokumente hierzu. 

Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  jede beliebige Periode, ganze Monate 
Anmerkungen / Erläuterungen  ./.  
Kennzahlentyp  Flusskennzahl 
 
Bezeichnung der Kennzahl  Erteilte Aufenthaltstitel 
Ordnungskennziffer  B_298_03_002 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Mit der Erteilung von Aufenthaltstiteln werden die 

gesellschaftspolitischen Grundsätze der 
Zuwanderung und des Aufenthalts gemäß 
Aufenthaltsgesetz umgesetzt. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Veränderungen der Fallzahlen beeinflussen die 
zur Aufgabenerfüllung erforderliche Personal-
ressource und sind daher steuerungsrelevant. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel 
Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  quartalsweise 
Anmerkungen / Erläuterungen  ./.  
Kennzahlentyp  Flusskennzahl 

noch Anlage 3
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Bezeichnung der Kennzahl  Durchschnittliche Wartezeit der Terminkunden 

im Fachbereich Einwohnerwesen 
Ordnungskennziffer  B_298_03_003 
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe  Die Wartezeit bis zur Erledigung der gewünschten 

Dienstleistung stellt einen der wichtigsten 
Parameter für die Kundenzufriedenheit dar. 

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in 
den Haushaltsplan aufzunehmen  

Die Dauer der Wartezeit der Terminkunden 
korreliert mit der eingesetzten Personalressource 
und dem bereitgestellten Terminvolumen. 

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl  Durchschnittliche Wartezeit je Terminkunde 
Auswertungszeitpunkt / -zeit-raum, Frequenz  jede beliebige Periode, ganze Monate 
Anmerkungen / Erläuterungen  ./.  
Kennzahlentyp  Bestandskennzahl  
 

noch Anlage 3
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Die Neustrukturierungsmaßnahme führt zu text-
lichen Anpassungsbedarfen im Vorbericht zu den Ein-
zelplänen der Bezirksämter bezüglich der Basisinfor-
mationen zu den Einzelplänen. Des Weiteren beste-
hen Anpassungsbedarfe bezüglich der Leistungs-
zwecke unter 4.2 Produktgruppe „Einwohner- und 
Personenstandswesen (EA, ST)“ einschließlich der 
Erläuterungen.
1. Basisinformationen zu den Einzelplänen, S. 2

Die Basisinformationen werden durch folgende 
Streichungen redaktionell angepasst: 

– Meldewesen, (…), Ausländerangelegenheiten;
 Kundenzentren bündeln bürgerorientierte 

Leistungen aus dem Bereich des Einwohner-
wesens (unter anderem Personalausweise, 
Reisepässe, An- und Abmeldungen zum Mel-
deregister). 

4.2.1  Ziele der Produktgruppe Einwohner- und 
Personenstandswesen (EA, ST), S. 109

Das Ziel Z001 entfällt ersatzlos.

Z001: Rechtsnormen des Einwohnerwesens 
unter besonderer Beachtung des Aspekts der 
Kundenorientierung sind umgesetzt. (Kennzah-
len BS_EAS_001, BS_EAS_003 und BS_
EAS_007)

4.2.2   Kennzahlen der Produktgruppe Einwoh-
ner- und Personenstandswesen (EA, ST), 
S. 109

Die in der Tabelle aufgeführten Kennzahlen 
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente, 
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel und 
BS_EAS_007 Durchschnittliche Wartezeit der 
Terminkunden im Fachbereich Einwohnerdaten 
entfallen ersatzlos, einschließlich der Erläuterun-
gen zu K 002.

4.2.3   Kennzahlen der Produktgruppe Einwoh-
ner- und Personenstandswesen (EA, ST) 
nach Bezirksämtern, S. 110–111

Die in der Tabelle aufgeführten Kennzahlen 
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente, 
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel und BS_
EAS_007 Durchschnittliche Wartezeit der Ter-
minkunden im Fachbereich Einwohnerdaten ent-
fallen ersatzlos, einschließlich deren Ausweise zu 

Plan 2023 und Plan 2024 sowie den Erläuterun-
gen zu K 001, K 003 und K 007.

4.2.4   Kosten und Erlöse der Produktgruppe Ein-
wohner- und Personenstandswesen (EA, 
ST), S. 112–113

Die in der Tabelle aufgeführten Produkte Einwoh-
nerdaten, Ausländerangelegenheiten und ZM 
Zentrales Meldewesen entfallen ersatzlos, ein-
schließlich deren Ausweise zu Erlösen, Kosten 
und zu den Salden der Jahresergebnisse 1 und 2.

4.2.5   Kosten und Erlöse der Produktgruppe Ein-
wohner- und Personenstandswesen (EA, 
ST) nach Bezirksämtern

Die in der Tabelle aufgeführten Produkte Einwoh-
nerdaten, Ausländerangelegenheiten und ZF 
Zentrales Meldewesen entfallen ersatzlos, ein-
schließlich deren Ausweise zu Erlösen und Kos-
ten nach Plan 2023 und Plan 2024.

Redaktionelle Korrektur der Produktgruppenbe-
zeichnung PG 222.02 „Hamburg Service“ in PG 
222.02 „Telefonischer Hamburg Service“

In Ergänzung zu Anlage 3 und 5 erfolgt auch im 
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter 
die redaktionelle Korrektur der bisherigen Pro-
duktgruppenbezeichnung PG 222.02 „Hamburg 
Service (W/HS)“ in PG 222.02 „Telefonischer 
Hamburg Service (W/HS)“ an folgenden Stellen:
– Organisations- und Aufgabenstruktur, S. 5
– Im Organigramm, S.6
– 4.13 Produktgruppe Telefonischer Hamburg 

Service (W/HS), S. 187
– 4.13.1 Ziele der Produktgruppe Telefonischer 

Hamburg Service (W/HS), S. 187
– 4.13.2 Kennzahlen der Produktgruppe Telefo-

nischer Hamburg Service (W/HS), S. 187
– 4.13.3 Kennzahlen der Produktgruppe Tele-

fonischer Hamburg Service (W/HS) nach Be-
zirksämtern, S. 188

– 4.13.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 
Telefonischer Hamburg Service (W/HS), 
S. 189

– 4.13.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 
Telefonischer Hamburg Service (W/HS) nach 
Bezirksämtern, S. 190.

Anlage 4

Veränderung im Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
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Sonstige Änderungen und redaktionelle Korrekturen 
 
Es werden redaktionelle Korrekturen bei der Bezeichnung der nachfolgenden Produktgruppe 
im Aufgabenbereich Bürgerservice im Einzelplan 1.6 des Bezirksamts Wandsbek 
vorgenommen: 

 

Einzelplan / 
Aufgabenbereich 

Bezeichnung Produktgruppe 
-alt- 

Bezeichnung Produktgruppe 
-neu- 

Epl. 1.6 – BA 
Wandsbek 
AB 222 – 
Bürgerservice 

PG 222.02 Hamburg Service 
(W/HS) 

PG 222.02 Telefonischer Hamburg 
Service (W/HS) 

 

Die o.g. redaktionelle Änderung führt zu folgenden Anpassungsbedarfen im Epl. 1.6:  

 

Fundstelle, Seitenzahl Korrektur 

Inhaltsverzeichnis des Einzelplans 
1.6 

4.2.2.2 Produktgruppe 222.02 Telefonischer Hamburg 
Service (W/HS) 

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 
1.6 Bezirksamt Wandsbek, 
Erläuterungen zu 5. Sonstige 
Erlöse, S. 5  

Der Kontenbereich Sonstige Erlöse spiegelt u.a. die 
Kostenerstattungen aus Leistungsvereinbarungen des 
Telefonischen Hamburg Service mit anderen 
Kooperationspartnern wider. Die Planwerte wurden auf 
Basis der vergangenen höheren Ist-Werte erhöht. 

3 Übersicht über die 
Aufgabenbereiche des Einzelplans 
1.6 Bezirksamt Wandsbek,  
Aufgabenbereich 222 
Bürgerservice (BA Wandsbek),  
S. 10 

Telefonischer Hamburg Service (W/HS) 
Erlöse 
Kosten 

4.2.2 Produktgruppen des 
Aufgabenbereichs 222 
Bürgerservice (BA Wandsbek),  
S. 35 - 37 

4.2.2.2 Produktgruppe 222.02 Telefonischer Hamburg 
Service (W/HS) 
4.2.2.2.1 Basisinformationen der Produktgruppe 
222.02 Telefonischer Hamburg Service (W/HS) 
4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 222.02 
Telefonischer Hamburg Service (W/HS) 
4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 
222.02 Telefonischer Hamburg Service (W/HS) 

 

Aus der Umbenennung resultierende Anpassungsbedarfe für das Kennzahlenbuch der 
Einzelpläne 1.2 - 1.8 Bezirksämter sind in Anlage 3 ausführlich dargestellt. 

Anlage 5
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Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 298 Bezirksverwaltung 
im Einzelplan 3.2 der BWFGB sowie der Aufgabenbereiche Bürgerservice in 
den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 der Bezirksämter 

 

Es werden folgende haushaltsrechtliche Regelungen im Einzelplan 3.2 der BWFGB unter 4.5.6 
Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 298 Bezirksverwaltung hinter den 
bestehenden Regelungen angefügt: 

Einzelplan 
/Aufgabenbereich Haushaltsrechtliche Regelungen 

Epl. 3.2 – BWFGB 
AB 298 – Bezirksverwaltung 
 

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 298.03 „Hamburg 
Service“, Kosten zu verursachen, sind gegenseitig 
deckungsfähig. Art. 6 Nr. 1 bis 8 des Haushaltsbeschlusses 
ist auf diese Produktgruppe nicht anzuwenden. 
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 298.03 „Hamburg 
Service“, „Sonstige Kosten“ und „Kosten aus 
Transferleistungen“ zu verursachen, sind übertragbar. 

 
Die folgenden haushaltsrechtliche Regelungen der Aufgabenbereiche „Bürgerservice“ in den 
Einzelplänen 1.2. - 1.8 der Bezirksämter entfallen ersatzlos:  

Einzelplan 
/Aufgabenbereich Haushaltsrechtliche Regelungen 

Epl. 1.2 – BA Hamburg- Mitte 
AB 206 – Bürgerservice 

1. Die Ermächtigung der Produktgruppe 206.01 
"Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus 
laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist 
deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den 
Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in 
den Einzelplänen der anderen Bezirksämter. 

Epl. 1.3 – BA Altona 
AB 210 – Bürgerservice 

1. Die Ermächtigung der Produktgruppe 210.01 Einwohner- 
und Personenstandswesen, Kosten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig 
zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 
Einwohner- und Personenstandswesen in den 
Einzelplänen der anderen Bezirksämter. 

Epl. 1.4 – BA Eimsbüttel 
AB 214 – Bürgerservice 

4.2.6.1 Die Ermächtigung der Produktgruppe 214.01 
"Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus 
laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist 
deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den 
Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" 
in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter. 

Anlage 6
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Einzelplan 
/Aufgabenbereich Haushaltsrechtliche Regelungen 

Epl. 1.5 – BA Hamburg- Nord 
AB 218 – Bürgerservice 

1. Die Ermächtigung der Produktgruppe 218.01 
"Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)", Kosten aus 
laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist 
deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den 
Produktgruppen "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, 
ST)" in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter. 

Epl. 1.6 – BA Wandsbek 
AB 222 – Bürgerservice 

1. Die Ermächtigung der Produktgruppe 222.01 "Einwohner 
und Personenstandswesen", Kosten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig 
zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 
"Einwohner und Personenstandswesen" in den 
Einzelplänen der anderen Bezirksämter. 

Epl. 1.7 – BA Bergedorf 
AB 226 – Bürgerservice 

1. Die Ermächtigung der Produktgruppe 226.01 
"Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)", Kosten 
aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist 
deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den 
Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in 
den Einzelplänen der anderen Bezirksämter. 

Epl. 1.8 – BA Harburg 
AB 230 – Bürgerservice 

1. Die Ermächtigung der Produktgruppe 230.01 „Einwohner 
und Personenstandswesen“, Kosten aus laufender 
Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig 
zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 
“'Einwohner- / Personenstandswesen“ in den Einzelplänen 
der anderen Bezirksämter. 

 

noch Anlage 6
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Ergänzung des Entwurfs des Haushaltsbeschlusses  
 

Artikel 6 - Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag – wird wie folgt ergänzt: 

 

 Artikel 6 
 

Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag 

Zu Artikel 6 
 

(Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag) 

9. Im Rahmen der Neuorganisation der 
Kundenzentren dürfen mit der Einwilligung 
der für die Finanzen zuständigen Behörde 
im Wege des Sollübertrags Änderungen 
der nach Kontenbereichen veranschlagten 
Erlöse und Kosten zwischen den 
betroffenen Einzelplänen 1.2 - 1.8 und 3.2 
vorgenommen werden; eine Rücknahme 
dieser Änderung ist zulässig. 

Nummer 9 

Mit der Ermächtigung soll es ermöglicht 
werden, Zuordnungsfehler und Ungenauig-
keiten im Rahmen der Gründung des 
„Hamburg Service“ unterjährig berichtigen 
zu können.  

 

Anlage 7
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